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Dritter Teil .

Die Tätigkeit des Zentrums auf volkswirtſchaftlichem
Gebiete .

A. Allgemeines .

51 . Die Reichsverſicherungsordnung gehört hier nach
Bedeutung und Umfang an die erſte Stelle . Es können hier nicht
die Beſtimmungen der 1754 Paragraphen beſprochen werden : darüber

müſſen Sonderſchriſten Aufſchluß geben . Hier ſollen nur die weſent⸗
lichſten Fortſchritte des großen Werkes gemäß einer Aufſtellung , die

dem Verfaſſer das Kommiſſionsmitglied Trimborn zur Verfügung
geſtellt hat, beſprochen werden und im Anſchluß daran Material zur

Abwehr ſozialdemokratiſcher Angriffe geboten werden . Die Schaffung
der Reichsverſicherungsordnung war ſchon rein geſetzestechniſch ein

Rieſenwerk , wie es dem Reichstag ſeit ſeinem Beſtehen noch nicht
beſchäftigt hat . Die Kommiſſionsberatungen dauerten mit wenigen

Unterbrechungen nahezu ein Jahr ; die Kommiſſionsberichte — der

ausgezeichnete Bericht über die Invalidenverſicherung ſtammt vom

Abg . Nacken — ſind das umfangreichſte parlamentariſche Werk

ſeit 1871 . Die zweite und dritte Leſung vollzog ſich vom 5. bis

30 . Mai 1911 ; dabei mußte nicht ein einzigesmal ein Schlußantrag
geſtellt werden — dieſe Rieſenarbeit war nur dadurch zu bewältigen ,
daß die Mehrheitsparteien — Rechte , Zentrum und Nationalliberale

—ſich verſtändigten , möglichſt wenig zu reden und an den Kom —

miſſionsbeſchlüſſen feſtzuhalten , keine Sonderanträge einzubringen ,
ſondern ſtets geſchloſſen vorzugehen . Dieſe gebotene Taktik legte
den Zentrumsabgeordneten erhebliche Beſchränkungen auf ; ſie mußten
manche Beſtimmung annehmen , die ihnen nicht ganz gefiel, ſie mußten
Anträge ablehnen , die manchen guten Kern hatten ; aber nur dadurch
konnte ſicher das Geſamtziel erreicht werden : Annahme der Reichs —
verſicherungsordnung . Dieſe vollzog ſich am 30 . Mai . Das Geſetz wurde

mit 231 gegen 57 Stimmen bei 15 Enthaltungen ( Polen ) an⸗

genommen ; gegen das Geſetz ſtimmten : die Sozial —
demokraten und von der Fortſchrittlichen Volkspartei
folgende Abgeordnete : Dohrn , Fegter , Gothein , Hanſen ,
Manz , Mommſen , Dr . Potthoff , Schrader , Dr . Stengel
und Träger . Alle andern Abgeordneten ſtimmten mit Ja .



a ) Die Fortschritte in der Keichsversicherungsordnung .

1. Ausdehnung der Verſicherung .

Die deutſche Krankenverſicherung wurde 1883 für etwa vier Millionen

gewerblicher Arbeiter eingeführt ; ſie wurde 1885 auf das Transportgewerbe
mit 300000 und 1892 auf Handlungsgehilfen und Lehrlinge bis zu
2000 Mark Einkommen , auf das entſprechende Perſonal bei Anwälten ,

Berufsgenoſſenſchaften uſw. , , zuſammen auf etwa 200 000 Perſonen aus⸗

gedehnt . Seitdem iſt aber der Mitgliederkreis ſtets durch die Zunahme
der deutſchen Bevölkerung gewachſen , hat aber keine Ausdehnung durch

Reichsgeſetze , ſondern nur durch einzelne Landesgeſetze hinſichtlich der land —

wirtſchaftlichen Arbeiter erfahren . Zurzeit ſind 12,3 Millionen in der

Krankenverſicherung verſichert .
Die deutſche Unfallverſicherung wurde 1884 für etwa 3,4 Millionen

gewerblicher Arbeiter errichtet . 1886 wurde ſie ausgedehnt auf 140 000

Verſicherte aus dem Transportgewerbe , 1887 auf etwa 5,5 Millionen

landwirtſchaftlich Beſchäftigter , 1888 auf etwa 600 000 baugewerblicher
Arbeiter und Seeleute und endlich 1900 auf etwn 25 000 Verſicherte aus

der gewerblichen Brauerei , aus dem Schloſſer - und Schmiedegewerbe , aus

der Fleiſcherei , der Lagerei und auf Betriebsbeamte bis zu 3000 Mark

Einkommen . Zurzeit ſind in der Unfallverſicherung gegen 20 Millionen

verſichert .

Der größte Schritt war die Einführung der Invalidenverſicherung ,
die im Jahre 1891 für etwa 11 Millionen Verſicherte errichtet wurde .

Sie iſt durch Bundesratsbeſchlüſſe ſpäter auf die Hausgewerbetreibenden
in der Textil - und in der Tabakinduſtrie mit rund 100 000 Perſonen
ausgedehnt worden , hat aber ſeitdem keine geſetzlichen Erweiterungen

erfahren . Infolge der Bevölkerungszunahme des Deutſchen Reichs umfaßt

die Invalidenverſicherung jetzt etwa 15 Millionen Verſicherte .
Die Reichsverſicherungsordnung zieht in die geſetzlichen Kranken

verſicherungen neu hinein : an landwirtſchaftlich Beſchäftigten 4,8 Millionen ,

an Dienſtboten 1,1 Millionen , an unſtändig Beſchäftigten 356 000 , an im

Wandergewerbe Beſchäftigten 40 000 , an Hausgewerbetreibenden 295 000 ,

an ſonſtigen Perſonen 259 000 Perſonen . Insgeſamt werden alſo

beinahe 7 Millionen Perſonen neu gegen Krankheit ver —

ſichert . Dieſe Erweiterung iſt beinahe doppelt ſo groß an Umfang , wie

die geſamte Krankenverſicherung bei ihrer Einrichtung im Jahre 1883 .

In der Unfallverſicherung bringt die Reichsverſicherungsordnung die Aus —

dehnung auf das Dekorateurgewerbe , auf den Betrieb der Badeanſtalten ,

auf den gewerblichen Fuhrbetrieb , auf Reit⸗ , Tier - und Stallhaltungs
betriebe und ähnliches mit zuſammen etwa 80 000 Verſicherten . Die

Invalidenverſicherung erfährt eine Ausdehnung um etwa 20000 Verſicherte ,

weil im Unterſchied von der Krankenverſicherung die Hausgewerbetreibenden
nicht invalidenverſicherungspflichtig werden . Neben dieſer Erweiterung und

gleichzeitig mit ihr wird als völlig neuer Verſicherungszweig die Hinter

bliebenenverſicherung für etwa 15 Millionen Verſicherte ein

geführt .
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2. Organiſation .

Das erſte Buch bringt zunächſt eine Zuſammenfaſſung ſolcher allgemeiner
Beſtimmungen , die bisher in allen den Verſicherungszweigen galten und

gleicht die hierbei vorhandenen Unterſchiede nach Möglichkeit aus .

A. Als wichtigere Fortſchritte brachte der Entwurf :

1. S § 12 bis 14. Wählbarkeit der Frauen zu den Organen der Ver —

ſicherungsträger ( bisher nur für Krankenkaſſen ) , aber nicht zu den

Verſicherungsbehörden .
2. 8S 133 , 134 . Erleichterung der Gewährung von Sachleiſtungen an

Trunkſüchtige und Vereinheitlichung für die ganze Arbeiterverſicherung .
3. § 135 . Feſtlegung des Begriffes ärztliche Behandlung als Behandlung

durch einen approbierten Arzt und dadurch Einengung des Kurpfuſchertums .
4. § 154 . Stillſchweigegebot an Angeſtellte und Mitglieder der Organe

von Verſicherungsträgern über Krankheiten und Krankheitsurſachen , die

ihnen in amtlicher Tätigkeit bekannt werden .

§ 169 . Ausdehnung der Ermächtigung zu Gegenſeitigkeitsverträgen
mit ausländiſchen Staaten von der Unfallverſicherung auf das ganze
Gebiet der Reichsverſicherung ; Erweiterung der Möglichkeit inter —

nationaler Abkommen .

6. Einheitliche und zweckmäßigere Geſtaltung der Verſicherungsbehörden .
Einfacher Aufbau : Verſicherungsamt , Oberverſicherungsamt , Reichs —

verſicherungsamt . Gliederung der Aufgaben bei allen drei Inſtanzen
in Beſchluß⸗ und Spruchſachen neben Aufſichtsbefugniſſen . Mitwirkung

der Laien überall in paritätiſcher Verteilung auf Arbeitgeber und

Verſicherte .

a) Verſicherungsamt . Vereinigung der heute auf zahlreiche Behörden

( untere Verwaltungsbehörde , Polizeibehörde , Gewerbegericht ,
Innungsgericht , ordentliches Gericht uſw . ) und bei den unteren

Behörden wieder auf viele Beamte zerſplitterten Verſicherungs —
geſchäfte auf eine Bhörde , die als Verſicherungsamt bezeichnete
Abteilung der unteren Verwaltungsbehörde für Arbeiterverſicherung ,

und Uebertragung der geſamten einſchlägigen Arbeiten auf eine

Facharbeitskraft , die entſprechende Vorbildung haben muß , und ſo
Gewähr für beſſere , ſchnellere und zweckmäßigere Erledigung der

Geſchäfte bietet .

b ) Oberverſicherungsamt . Ausgeſtaltung der beſtehenden Schieds —
gerichte durch Uebertragung der bei den Bezirksausſchüſſen und

Regierungen heute erledigten Verſicherungsgeſchäfte , namentlich

aus der Krankenverſicherung . Ausgeſtaltung zu einer ſtaatlichen
Behörde . Beſſere Beſetzung ; lebenslänglicher Direktor , mindeſtens

ein weiteres Mitglied . Beteilung der Berufsgenoſſenſchaften an

der Wahl der Arbeitgeberbeiſitzer .
c) Reichsverſicherungsamt . Vermehrung der nichtſtändigen Laien —

mitglieder .

B. Der Reichstag hat noch folgende Verbeſſerungen
hinzugefügt :

1. §SS 14a , 53 88, 105 . Ausdehnung der Verhältniswahl von den Kranken —

kaſſen auf alle Verſicherungsträger und Verſicherungsbehörden ( mit Ausnahme
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der Arbeitgeberwahlen zu den Oberverſicherungsäamtern und dem Reichs

verſicherungsamt , weil techniſch ſchwer durchführbar ) .
23. Beſeitigung der Benachteiligung preußiſcher Hypothekenaktienbanken .
34ff . Engere Verknüpfung der Verſicherungsämter mit der allgemeinen

andesver waltung .
36ff . Beſeitigung der Sonderverſicherungsämter .

5. § 69. Auferlegung der hauptſächlichſten Koſten der Verſicherungsämter auf
Staaten und Gemeinden unter Entlaſtung der Verſicherungsträger .

6. § 92. Starke Mehrbelaſtung der Staaten (zirka 1¼ Millionen Mark jähr⸗
lich) mit den Koſten der Oberverſicherungsämter unter Entlaſtung der Ver —

ſicherungsträger .
7. §S 115. Erweiterung des großen Senats auf 11 Mitglieder.8. §S 100. Einführung des Titels Senatspräſident für die Vorſitzenden .

118. El uſchränkung der Landesverſicherungsämter auf die beſtehenden und

νο

D
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ο
nur bei größeren Staaten .

10. § 133 . Einfügung der Trinkerheilanſtalten und Trinkerfürſorgeſtellen .
11. § 152 . Schutz der Verſicherten gegen Benachteiligung bei Ausübung von

Ehrenämtern in der Verſicherung .
12. § 162 . Einfügung einer neuen Ortslohngruppe ( 16 bis 21 Jahre ) .

3. Krankenverſicherung .
A rane bringt vor allem eine außerordentliche

Erweiterung des Kreiſes der verſicherungspflichtigen Per

ſonen . Die Verſicherungspflicht wird nicht mehr , wie nach geltendem

Rechte , an die Beſchäftigung in Betrieben beſtimmter Art geknüpft , ſondern

lediglich an die Tatſache der Beſchäftigung als Arbeitnehmer überhaupt .

Dadurch wird einmal die tunlichſte Gleichſtellung mit der Invaliden

verſicherung erreicht , ſodann aber und vor allem die große Zahl der land —

wirtſchaftlichen Arbeiter , des ländlichen und ſtädtiſchen Geſindes , der Haus —

gewerbetreibenden , der Wandergewerbetreibenden und aller unſtändig , d. h

heute hier , morgen da beſchäftigten Perſonen erreicht . Bei denjenigen
Bevölkerungsgruppen , denen damit die Segnungen der Krankenverſicherung
neu zuteil werden , handelt es ſich gerade um Perſonen , deren Einbeziehung
in die Verſicherung wegen der verſicherungstechniſchen Schwierigkeiten , die

ſich aus der Eigenart ihrer Berufstätigkeit ergaben , bisher immer noch

unterbleiben mußte . Es iſt hier die Löſr
25

geſetzgeberiſcher Probleme

geglückt , an der man nach den Erfahrungen bei verſchiedenen mißlungenen
Verſuchen teilweiſe bereits verzweifelt hat . Der Reichstag hat die Grennze

der Verſiche rungspflicht von 2000 M. Jahreseinkommen auf 2500 M.

erhöht .

2. Was die äußere Organiſation des Kaſſenweſens betrifft , ſo

hat der Reichstag den Entwurf nach verſchiedenen Richtungen hin verbeſſert .
Dieſer ging in ſeinem Streben nach Zentraliſation wohl etwas zu weit .

Jetzt bleiben alle bewährten Kaſſenarten namentlich auch die Betriebs

krankenkaſſen — und innerhalb ihrer alle leiſtungsfähigen 3 ationen

erhalten . Nur leiſtungsunfähige Zwerggebilde verſchwinden . Dagegen iſt

dem freiwilligen Zuſammenſchluſſe verſchiedener Kaſſen freie Bah n gelaſſen .
Andererſeits könnnen große Kaſſen , 5 nach Berufsgruppen oder ört

lichen Bezirken , Sektionen bilden . Die ene die

nur eine verkümmerte Form der LOrganiſation darſtellt , iſt völlig beſeitigt
worden .
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3. Was die innere Verfaſſung der Kaſſen betrifft , ſo iſt es dem

Reichstag gelungen , die im Entwurfe geplante Halbierung der Beiträge
und des Stimmrechts zu beſeitigen . Es bleibt alſo bei dem hiſtoriſch
gegebenen Zuſtand , wonach die Verſicherten die Mehrheit beſitzen . Den

berechtigten Wünſchen der Arbeitgeber iſt aber dahin entſprochen , daß ſie

in einer Anzahl auch für ſie beſonders wichtiger Fragen das Recht einer

wirkſamen Mitentſcheidung beſitzen ( Wahl des Vorſitzenden , Beſtellung der

Kaſſenangeſtellten , Aufſtellung der Dienſtordnuung und Aenderung der

Satzungen . Dabei bleibt aber den Verſicherten ihr voller Einfluß im bis⸗

herigen Umfang , wo es ſich um Kaſſenleiſtungen und Beiträge handelt ) .
4. Für die Angeſtellten ſind feſte Normen geſchaffen , die ihre

Stellung gegen Willkür ſichern , andererſeits den Mißbrauch dieſer Stellung

zu parteipolitiſcher Agitation hindern . Neutraliſierung der Krankenkaſſen .

5. Durchführung des Syſtems der Verhältniswahl bei den

Organen der Krankenverſicherung , wie überhaupt auf dem ganzen Gebiete

der Arbeiterverſicherung .
6. Organiſation ſpeziell der Landkrankenkaſſen entſpricht zwar nicht

allen Wünſchen der Partei ; immerhin hat hier der Reichstag gegenüber
der Vorlage weſentliche Beſſerungen : die Bildung eines Ausſchuſſes mit

Vertretern der Arbeitgeber und der Verſicherten iſt obligatoriſch gemacht .
Auch iſt die Möglichkeit vorgeſehen , die Wahl dieſer Vertreter den Ver —

tretungen der einzelnen Gemeinden zu übertragen .
7. Hinſichtlich der Leiſtungen , welche die Krankenkaſſen ihren Mit⸗

gliedern und deren Angehörigen gewähren , iſt zu beachten , daß hier bereits

die Novelle von 1903 große Beſſerungen gebracht , insbeſondere die Lücke

in der Fürſorge zwiſchen der Hilfe der Krankenverſicherung und dem Ein⸗

greifen der Invalidenverſicherung , alſo zwiſchen der 13 . und 26 . Woche

ausgefüllt hatt . Immerhin bringt auch hier der Entwurf eine nicht geringe
Zahl neuer Vorſchriften zugunſten der Verſicherten , denen die Kommiſſon

noch weitere hinzugefügt hat . Vor allem iſt wichtig , daß die niederen

Leiſtungen der Gemeindekrankenverſicherung , die insbeſondere keinerlei

Wochenhilfe gewährt , mit dieſer Art der Verſicherung wegfallen . Damit

entfällt auch für alle gewerblichen Arbeiter der Ortslohn als Grund —

lohn . Die Kommiſſion hat dafür geſorgt , daß dies auch dann gilt , wenn

ſolche Perſonen einer Landkrankenkaſſe angehören . Das gleiche gilt für alle

Facharbeiter , landwirtſchaftliche Betriebsbeamte u. dgl.

Im einzelnen iſt folgendes aufzuzählen :
a) Der Entwurf läßt da, wo Krankenhausbehandlung nicht gewährt werden

kann , nur die Gewährung von Hilfe und Wartung durch Kranken —

ſchweſtern oder ähnlichen Pflegeperſonen zu. Die Möglichkeit , hierfür
das Krankengeld zu kürzen , hat die Kommiſſion weſentlich beſchnitten .

b) Die obligatoriſche Gewährung von Krankenhauspflege da, wo ſie an⸗

gezeigt iſt , war zwar nicht zu erreichen . Es iſt aber doch eine Soll⸗

vorſchrift aufgenommen worden für alle beſonders wichtigen Fälle , die

den Krankenkaſſen doch als Anſporn dienen wird , hier die Behandlung
im Krankenhauſe auch wirklich zu gewähren .

c) Die ſatzungsmäßige Gewährung des Krankengeldes für Sonn - und

Feiertage iſt erleichtert , die Vorausſetzung für den Wegfall der erſten
drei , ſog . Karenztage , ſind zweckentſprechender geſtaltet worden .

Bisher durften die Kaſſen nur „kleinere “ Heilmittel gewähren . Nach
dem Entwurfe kann die Satzung dieſe Leiſtung auch auf andere , d. h.

Q*



— vÄ - ñ ————

131

größere , Heilmittel ausdehnen . Die Kommiſſion hat hinzugefügt , daß

hierher auch die Gewährung von Krankenkoſt gehört . Auch iſt den

Kaſſen , die größere Heilmittel nicht gewähren können , die Möglichkeit

geſichert , für ſolche wenigſtens einen Zuſchuß zu leiſten , der Be⸗

trage für die ſonſt von ihr gewährten kleineren Heilmittel mmt

Die Kommiſſion hat ferner den Krankenkaſſen die Fakulté eben,

nach beendetem Heilverfahren den Verſicherten Hilfsmittel gegen Ver

unſtaltung und Verkrüppelung , alſo ſogenannte orthopädiſche Heilmittel

zuzubilligen , die zur Herſtellung oder Erhaltung der Arbeitsfähigkeit

nötig ſind .
Die zur Vermeidung von Ueberverſicherungen beſtehende Pflicht zur

Anzeige anderer Verſicherungsverhältniſſe hat die Kommiſſion beſchränkt

und gemildert . Insbeſondere iſt zum Schutze des Verſicherten und

ſeiner gewerkſchaftlichen Zugehörigkeit die Stellung der Frage unterſagt

worden , aus welcher anderen Krankenverſicherung ſolche Bezüge her

rührten .
Die vielfach angefochtene Vorſchrift , wonach bei Krankheiten , die infolge

Trunkfälligkeit entſtanden ſind , das Krankengeld entzogen werden kann ,

hat der Entwurf beſeitigt . Statt deſſen iſt für alle Zweige der Ver⸗

ſicherung in gleicher Weiſe die weit zweckmäßigere Vorſchrift getreten ,

daß für ſolche Perſonen an Stelle der Barleiſtungen , die ſie häufig

mißbrauchen , gleichwertige Naturalleiſtungen gewährt werden dürfen .

g) Der für die Bemeſſungen der Barleiſtungen anrechnungsfähige durch —

ſchnittliche Tagesverdienſt und wirkliche Arbeitsverdienſt ſind wiederum ,

wie bereits im Jahre 1903 , um je eine Mark erhöht worden

h) Von beſonderer Bedeutung iſt das , was auf dem Gebiete der Wöchne

rinnenunterſtützung neu gewährt werden ſoll .

Zunächſt hat der Entwurf hier ein bei den Beratungen zur Novelle von

1903 leider vorgekommenes Verſehen wieder gut gemacht , durch das die Möglichkeit

beſeitigt war , den nicht ſelbſtverſicherungspflichtigen Ehefrauen der Kaſſenmitglieder

Wochenhilfe zu gewähren . Dann hat der Entwurf einer Arbeiterſchutzbeſtimmung
der Gewerbeordnungsnovelle vom 28. Dezember 1908 auch für das Verſicherungs

gebiet Rechnung getragen und die Dauer der Wochenhilfe der gewerblichen

Arbeiterinnen von 6 auf 8 Wochen verlängert . Er hat ferner im Intereſſe des

Säuglingsſchutzes den Kaſſen das Recht gegeben , Müttern , die ihre Kinder ſelbſt

ſtillen , eine beſondere Beihilfe in Höhe des halben Krankengeldes , und zwar bis

zur Dauer von 12 Wochen nach der Niederkunft zu gewähren . Dieſe Fakultät

bezieht ſich nicht nur auf ſelbſtverſicherungspflichtige Ehefrauen , ſondern auch auf

die verſicherungsfreien Ehefrauen der Verſicherten .
Darüber hinaus hat der Reichstag einmal beſchloſſen , daß nach Analogie

der Krankenhauspflege der Wöchnerin an Stelle des Wochengeldes mit ihrer

Zuſtimmung auch freie Kur und Verpflegung in einem Wöchnerinnenheim ,

eventuell auch Hilfe und Wartung durch Hauspflege gewährt werden kann .

Namentlich aber hat der Reichstag den Satzungen das Recht zugeſtanden , der

weiblichen Verſicherten ( und ebenſo auch den verſicherungsfreien Ehefrauen der

Mitglieder ) die bei der Niederkunft erforderlichen Hebeammendienſte und ärztliche

Geburtshilfe zuzubilligen .
i) Der Entwurf ſchützt ferner die Perſonen , die ohne wirklich Verſicherte

zu ſein , gutgläubig Kaſſenmitglieder geworden ſind . Hat für ſolche die

Kaſſe drei Monate hindurch die Beiträge unbeanſtandet angenon

ſo muß ſie ihnen auch im Erkrankungsfalle die vollen ſatzu

Leiſtungen gewähren .
Die häufig recht unliebſamen Streitigkeiten , die ſich beim Vebertritt

eines erkrankten Verſicherten von einer zur andern Kaſſe über die

Leiſtungspflicht ergaben , ſind durch zweckmäßige Vorſchrift für die Folge

abgeſchnitten worden .
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J) Sobald ein Verſicherter bei ſeiner Kaſſe einmal den Anſpruch auf
Mehrleiſtungen erworben hat , ſoll er beim Uebertritt zu einer anderen
Kaſſe alsbald und ohne Karenzzeit auch zu deren ſatzungsmäßigen
Mehrleiſtungen berechtigt ſein .

m) Die freiwillige Fortſetzung der Verſicherung iſt unter Wahrung der
berechtigten Intereſſen der Verſicherten in einer den Lebensbedingungen
der Krankenkaſſen beſſer angepaßten Weiſe geordnet worden . Dabei
hat der Reichstag die Ueberlegungsfriſt für die Verſicherten , ob ſie
Mitglieder bleiben wollen , weſentlich erhöht , ſo daß die Gefahr ver
ringert iſt , durch eine kleine Säumnis dauernd ſchweren Schaden zu
erleiden .
Alle dieſe neuen Leiſtungen erhalten die Verſicherten ohne daß die
Höchſtgrenze der von ihnen zu leiſtenden Beiträge heraufgeſetzt zu
werden brauchte . Im Gegenteil brauchen ſie das oft recht läſtige und
mit dem Prinzipe mindeſtens der Zwangsverſicherung nicht recht zu
vereinbarende Eintrittsgeld überhaupt nicht mehr zu zahlen .

8. Was die notwendigen Sondervorſchriften für die Ver —

ſicherung der neu einbezogenen Gruppen anlangt , ſo hat dieſe
der Entwurf , wie ſchon bei der erſten Leſung auch von ſonſt gegneriſcher
Seite anerkannt wurde , in der Hauptſache zweckentſprechend geregelt , ſo daß
hier der Reichstag verhältnismäßig wenig zu ändern fand . Doch hat er
3. B. bei den Hausgewerbetreibenden dafür geſorgt , daß da , wo die
Verſicherung in günſtigerer Form ſchon beſteht , dieſe günſtigere Form auf —
recht bleiben kann . Den Wan dergewerbetreibenden hat er in den

geeigneten Fällen den Anſpruch auch auf die ſatzungsmäßigen Mehrleiſtungen
geſichert , den unſtändig Beſchäftigten höhere Leiſtungen durch die Möglich
keit verſchafft , für einzelne Gruppen von ihnen die Sätze des Ortslohnes
durch Zuſchläge zu erhöhen .

Für die landwirtſchaftlich Beſchäftigten und für die Dienſt
boten hat die Kommiſſion die Leiſtungen der „ erweiterten Krankenpflege “
in verſchiedenen Punkten verbeſſert und erhöht .

9. Auch bei den knappſchaftlichen Krankenkaſſen iſt der Reichs —
tag den Intereſſen der Mitglieder inſofern entgegengekommen , als er
verſchiedene ihnen günſtige Vorſchriften , die der Entwurf nur für die anderen
Krankenkaſſen vorſah , auch auf die knappſchaftlichen Kaſſen ausdehnte , z. B.
geheime Wahl und Wahlrecht der Halbinvaliden . Damit bei ihnen kein

Mißbrauch mit Anträgen auf Befreiung von der Verſicherung für teilweiſe
Arbeitsunfähige getrieben werden könne , hat er die Entſcheidung über ſolche
Anträge von der Zuſtimmung ſowohl der Arbeitgeber als der Verſicherten
im Vorſtand abhängig gemacht .

10. Dabei mag nachgeholt werden , daß für alle gewerblichen Arbeiter
die Befreiung auf Anträge deswegen, weil ein Anſpruch in Krankheits —
fällen gegen den Arbeitgeber beſteht , überhaupt beſeitigt worden iſt , weil
hier dafür von der Kommiſſion kein Bedürfnis anerkannt wurde , dagegen
die Möglichkeit mißbräuchlicher Anwendung nicht ausſchloſſen .

11 . Die Beſchränkungen , die der Entwurf im Intereſſe der geſetzlichen
Kaſſen den ſog. Erſatzkaſſen auferlegen zu müſſen glaubte , erſchienen der
Reichstagskommiſſion zum Teil zu weitgehend . Sie hat dafür geſorgt , daß
an ſich leiſtungsfähige Kaſſen dieſer Art lebensfähig bleiben können ,
namentlich indem ſie ihnen die Möglichkeit angemeſſener Zuſchläge beim
Eintritt kranker oder älterer Perſonen gewährte , indem ſie geſtattete , die



erforderliche Mindeſtmitgliederzahl von 1000 auf 250 herabzuſetze

durch geeignetete Beſtimmungen dafür ſorgte , daß der Verſicherte nicht

genötigt werden kann , durch Nennung ſeiner Erſatzkaſſe dem Arbeitgeber

gegenüber dieſem ſeine etwaige gewerkſchaftliche Zugehörigkeit kundzugeben .

Namentlich aber hat die Kommiſſion eine günſtige Vorſchrift für diejenigen

Erſatzkaſſen erwirkt , für deren Mitglieder wegen der Eigenart ihrer Berufs

ſtellung die geſetzlichen Kaſſen weniger gut geeignet ſind . Es ſind dies die

Kaſſen namentlich für die kaufmänniſchen Angeſtellten , die wandernden

Muſiker und ſonſtigen Künſtler , die Ziegler oder andere ſolche Verſicherte ,

deren Beruf einen häufigen Wechſel der Beſchäftigung von Ort zu Ort

mit ſich bringt . Dieſe Erſatzkaſſen ſind den geſetzlichen Kaſſen in der Be

ziehung ähnlich geſtellt , daß ihnen ein großer Teil ( / ) . des Arbeitgeber

beitrags zufließt alſo eine Einnahmequelle , deren dieſe Kaſſen bisher

völlig entbehrten .
12 . Nicht voll geglückt iſt trotz eifrigſten Bemühens , die Arztfrage

endgültig befriedigend zu regeln . Die zahlreichen Vorſchläge , die dieſerhalb

gemacht worden ſind , ſcheiterten an dem erbitterten Widerſtande entweder

der Kaſſen oder der Aerzte . Die Gegenſätze ſind augenblicklich noch zu

tief . Der Reichstag hat daher nur eine als proviſoriſch zu betrachtende

Regelung vorgeſchlagen , die eine jetzige unerträgliche geſetzliche Zwangslage
für die Kaſſen beſeitigen oder mildern ſoll . Den Intereſſen der Aerzte

ſchaft hat der Entwurf im übrigen in weitgehendem Maße durch die Art

Rechnung getragen , wie er den Begriff der „ärztlichen Behandlung “ feſt

geſtellt hat . Der Reichstag iſt zudem einem berechtigten Wunſche der

Aerzte darin entgegengekommen , daß er der freiwilligen Weiterverſicherung

ſolcher Perſonen gewiſſe Grenzen geſetzt hat , deren Einkommen zweifellos
keine Berechtigung mehr gibt , ſie dem eigenen , freien Vertragsverhältniſſe

zum Arzte zu entziehen .
13. Einen weſentlichen Fortſchritt bedeutet endlich die Art , wie der

Entwurf und auf ihm weiterbauend die Kommiſſion das Verfahren in

Krankenverſicherungsſachen und den Inſtanzenzug dabei geregelt hat . Gegen

wärtig herrſcht hier eine faſt unüberſehbare Buntſcheckigkeit . Hier ſoll an

Stelle des Wirrwarrs der einheitliche , durchſichtige Inſtanzenzug : Ver —

ſicherungsamt , Oberverſicherungsamt , Reichsverſicherungsamt treten . Neben

der Vereinfachung hat dies auch noch den großen Vorteil , daß das Ver⸗

fahren auf dem ganzen Gebiet der Arbeiterverſicherung einheitlich geregelt

iſt , daß es im Reichsverſicherungsamt als in einer einheitlichen Spitze

gipfelt , und daß daher die jetzt leider nicht ſelten divergierenden Ent —

ſcheidungen höchſter Stellen vermieden werden . Dieſes gilt für die Spruch
wie für die Beſchlußſachen . Für die letzteren hat der Reichstag dadurch

eine größere Gewähr ſachgemäßer Behandlung geſchaffen , daß ſie alle Fälle ,

in denen kollegiale Beratung unter Zuziehung von Vertretern der Arbeit —

geber und der Verſicherten ſtattzufinden hat , im Geſetze ſelbſt feſtgelegt hat ,

während der Entwurf hierüber erſt durch eine Kaiſerliche Verordnung be

finden laſſen wollte . Dabei iſt zugleich dafür geſorgt worden , daß überall

da , wo in unterer Inſtanz follegial entſchieden worden iſt , auch bis zur

letzten Inſtanz nur das Kollegium entſcheiden darf .



4. Vorteile für die Unẽfallverſicherung in der Reichsverſicherungsorduung .
Die Reichsverſicherungsordnung hat zunächſt , zum Teil ſchon im Ent —

wurf , zum Teil in der Geſtaltung durch die Reichskommiſſion , für die
Arbeiter und Betriebsbeamten den Umfang der Unfallverſicherung
nicht unweſentlich ausgedehnt . Insbeſondere ſind neu der Verſicherung
unterſtellt :

das Dekorateurgewerbe ,
die Badeanſtalten ,
die Apotheken ,
die Gerbereien ,
die Steinzerkleinerungsbetriebe ,
die Tiefbauarbeiten , ſoweit ſie bisher noch nicht verſichert waren ,
die Binnenfiſcherei , Fiſchzucht , Teichwirtſchaft und Eisgewinnung ,
die gewerbsmäßigen Fahr⸗ , Reittier - und Stallhaltungsbetriebe ,
das nicht gewerbsmäßige Halten von Reittieren , von allen Waſſerfahr —

zeugen , ſowie das von anderen Fahrzeugen ( alſo zu Lande und in der
Luft ) , die durch elementare und tieriſche Kraft bewegt werden , alſo
insbeſondere die ganzen Privatfuhrwerke einſchließlich der Kraftwagen
und Luftſchiffe , ſowie die privaten Reittiere .

Endlich iſt die Tätigkeit in Handelsbetrieben in viel weiterem Umfang
in die Verſicherung einbezogen . Auch iſt der Bundesrat ermächtigt , die

Unfallverſicherung auch auf Gewerbekrankheiten auszudehnen . § 568 a.
Die Grenze für die Verſicherungspflicht der Betriebsbeamten

iſt von 3000 auf 5000 M. heraufgeſetzt , die Grenze , bis zu welcher der

Jahresarbeitsverdienſt für Betriebsbeamte wie Arbeiter voll angerechnet
wird , von 1500 M. auf 1800 M. 8s 566 , 584 .

Die Gewährung von Krankengeld oder Krankenhauspflege durch die

Krankenkaſſe nach Ablauf der dreizehnwöchigen Wartezeit begründet für
den Verletzten für dieſe Zeit ohnes weiteres das Recht auf Anerkennung
ſeiner vollen Erwerbsunfähigkeit durch die Berufsgenoſſenſchaft . § 603a .

Die Berufsgenoſſenſchaft kann dem Verletzten mit ſeiner Zuſtimmung
neben ihren vollen ſonſtigen Leiſtungen noch Hauspflege durch Kranken —

ſchweſtern oder Pfleger gewähren . § 615a .

Zur wirkſamen Unfallverhütung ſoll der Vorſtand der Berufs —
genoſſenſchaft alljährlich mit den Vertretern der Verſicherten über die

Berichte der techniſchen Aufſichtsbeamten verhandeln und geeignete Beſſerungen
anregen . §S 854 a.

In der landwirtſchaftlichen Unfallverſicherung iſt der Begriff der Fach —
arbeiter , der den Rentenbezug nach dem Individuallohn ſichert , genauer
feſtgelegt und ausgedehnt . S 918 .

Die landwirtſchaftlichen Arbeiter , ebenſo die bei der Zweiganſtalt der

Seeberufsgenoſſenſchaft Verſicherten im Kleinbetrieb der Seeſchiffahrt und
in der See - und Küſtenfiſcherei Beſchäftigten erhalten , auch wenn ſie nicht
der Krankenverſicherung unterliegen , demnächſt während der Wartezeit nicht
bloß freie ärztliche Behandlung und Heilmittel , ſondern auch Krankengeld
von der Gemeinde . S§ 934 , 1075 .

Auch die Stellung der ausländiſchen Arbeiter iſt ſowohl für
die Fälle der Ausweiſung als auch durch die Vorſchriften über die dem

Kapitalwert der Rente entſprechende Abfindung günſtiger gegenüber dem

bisherigen Geſetz geworden . Ss 632ff .
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Auch für die Unternehmer bringt die Reichsverſicherungsordnung ,

ohne Schädigung der Arbeiter , eine Reihe von Verbeſſerungen . § 917b .

Insbeſondere wird für landwirtſchaftliche Unternehmer , welche

hauptſächlich in der Landwirtſchaft beſchäftigt und nach der Satzung für

ihre Perſon verſichert ſind , dieſe Verſicherung auf das nebenher gehende

Halten von Reittieren und Fahrzeugen außerhalb des landwirtſchaftlichen

Betriebs ausgedehnt . Damit wird nunmehr auch den alten Wünſchen

der landwirtſchaftlich verſicherten Unternehmen , ihnen auch für die Vor

führung ihrer Pferde zur militäriſchen Vormuſterung und für ähnliche

Fälle , ſowie auch für den privaten Gebrauch ihrer Pferde und Fahrzeuge

den Schutz der Unfalloerſicherung zu gewähren , Rechnung getragen . § 564 a.

Ferner ermöglicht die Reichsverſicherungsordnung die Verſicherung

verſchiedener ſelbſtändiger Betriebe desſelben Unternehmers bei derſelben

Berufsgenoſſenſchaft . § 569a .

Kleine Unternehmer , die nach der Satzung verſicherungspflichtig ſind ,

kann der Vorſtand der Berufsgenoſſenſchaft mangels beſonderer Unfallgefahr

für ihre Perſon für verſicherungsfrei erklären . § 596 .

Bei Unfällen , deren Folgen über die Wartezeit hinaus ſich erſtrecken ,

hat nunmehr die Berufsgenoſſenſchaft ſtatt des Einzelunternehmers den

Krankengeldzuſchuß zu tragen , der von der fünften bis zur dreizehnten

Woche dem Verletzten zu zahlen iſt . Die Satzung der Genoſſenſchaft kann

dies auch auf die Fälle ausdenen , in denen die Folgen des Unfalls ſchon

innerhalb der Wartezeit beſeitigt ſind . SS 741ff .
Bei den Vorſchriften über die Reſervefonds iſt man nach Möglichkeit

den Wünſchen der beteiligten Kreiſe entgegengekommen . § 8 756 bis 757 a.

Den Unternehmern iſt auch ein beſſerer Schutz gegen die doppelte

Heranziehung zu Beiträgen ſeitens verſchiedener Berufsgenoſſenſchaften ge —

währt . §S1001 a.
In der landwirtſchaftlichen Unfallverſicherung iſt mit Rückſicht auf die

Mängel , die mit den bisher zugelaſſenen Umlagemaßſtäben verbunden ſein

können , die Möglichkeit geſchaffen worden , die Beiträge nach einem anderen

zweckmäßigeren Maßſtab umzulegen , insbeſondere unter Berückſichtigung des

in anderen Geſetzen ſchon feſtgelegten Ertragswerts . §S 700 .

Bei der Zuſammenſetzung des Vorſtandes der Berufsgenoſſenſchaften

iſt , beſonders im Intereſſe der mittleren und kleinen Betriebe , vorgeſehen ,

daß die verſchiedenartigen Gewerbszweige und Betriebsarten möglichſt im

Vorſtande vertreten ſein ſollen . § 14a .

Zur Vertretung der Minderheiten iſt für die Wahlen ſowohl der

Unternehmer als der Verſicherten die Verhältniswahl feſtgelegt . 8ð 769 ff .

Um die Baugewerksberufsgenoſſenſchaften möglichſt vor Beitrags —⸗ und

Prämienverluſten zu ſchützen , ſieht die Neichsverſicherungsordnung nunmehr

vor , daß nach Beſtimmung der oberſten Verwaltungsbehörde die Bau⸗

herren vor Beginn des Baues Sicherheit für Beiträge oder Prämien

leiſten ſollen . §S 768 a.

Die bisher ſchon bei Baugewerbebetrieben geltenden Vorſchriften über

die Haftung des Bauherrn für die Beiträge bei Zahlungsunfähigkeit des

Unternehmers iſt entſprechend auf die Fuhrwerks⸗ , Binnenſchiffahrts - und

Binnenfiſchereibetriebe ausgedehnt , derart , daß hier bei Unpfändbarkeit des

Unternehmers der Eigentümer des Fuhrwerks oder der Schiffe haftet .

§ 25 .



Die Beitrags - und Prämienanſprüche der Genoſſenſchaft ſind bei
Konkurs des Schuldners mit dem Vorzugsrecht der erſten Klaſſe aus —
geſtattet .

Endlich iſt auch die Stellung der berufsgenoſſenſchaftlichen Angeſtellten
durch Ausgeſtaltung der Vorſchriften über die Dienſtordnung weſentlich ge
beſſert und geſichert . 88§ 703ff .

5. Juvaliden - und Hinterbliebenenverſicherung .
Das vierte Buch bringt die Hinterbliebenenverſiche run g, die

im weſentlichen nach der Vorlage angenommen worden iſt , alſo 66,6 Millionen
Mark jährlich koſtet , davon 27,4 Millionen Mark Reichszuſchuß . Die
einzige wirklich entſcheidende Aenderung , welche der Reichstag auf Antrag des
Zentrums in der Kommiſſion an den Vorſchriften über die Hinter⸗
bliebenenverſicherung vorgenommen hat , bedeutet eine weſentliche Beſſer —
ſtellung der Verſicherten . Die Regierungen hatten vorgeſchlagen ( § 8 1282ff ) ,
für die Selbſtverſicherung die Hinterbliebenenbezüge nach einer Invaliden
rente zu bemeſſen , die ſich ergibt , wenn die Beiträge der Selbſtverſicherten
nur zur Hälfte angerechnet werden . Dieſe Schlechterſtellung der Hinter —
bliebenen der Selbſtverſicherten hat die Kommiſſion als unbillig und übrigens
auch praktiſch kaum durchführbar abgelehnt .

In der eigentlichen Invalidenverſicherung ſind zwar weder in der
Vorlage noch in den Kommiſſionsbeſchlüſſen grundl egende Aenderungen
im Aufbau und in den Leiſtungen gegenüber dem beſtehenden Rechte vor —
genommen , indeſſen haben der Entwurf und die Kommiſſion mit Erfolg
ſich bemüht , beſtehende Lücken auszufüllen und praktiſch empfundenen
Bedürfniſſen zu einer Aenderung des Geſetzes gerecht zu werden . So iſt
vor allem der Kreis der Verſicherten durch Einbeziehung der Gehilfen
und Lehrlinge in Apotheken und der Bühnen - und Orcheſtermitglieder er —
weitert worden . Zur Beſeitigung von ſonſt möglichen Unbilligkeiten wird
es beitragen , daß künftig die Zahlung der Renten auf länger als ein
Jahr rückwärts vom Antrag an nicht mehr ausgeſchloſſen iſt , dies vielmehr
auch ſpäter noch möglich ſein ſoll , wenn der Berechtigte durch Verhältniſſe ,
die außerhalb ſeines Willens liegen , verhindert geweſen iſt, den Antrag
rechtzeitig zu ſtellen ( § 1238 ) .

Eutſchieden und mit Erfolg iſt die Kommiſſion und der Reichstag
dem Wunſche der verbündeten Regierungen entgegengetreten , die Er —
neuerung der Verſicherung durch freiwillige Beiträge völlig auszuſchließen .
Dagegen hat ſich die Kommiſſion davon überzeugt , daß gegenüber älteren
Leuten gewiſſe erſchwerende Bedingungen bei der Erneuerung der Ver —
ſicherung ſowohl durch Wiederaufnahme einer verſicherungspflichtigen Be —
ſchäftigung als durch freiwillige Beitragsleiſtung zu ſtellen waren , damit
eine unbillige Ausnutzung der Verſicherungsanſtalten durch fingierte
Arbeitsverhältniſſe und ähnliches vermieden wird ( § 1269 ) .

Als einen ſehr weſentlichen Erfolg darf die Kommiſſion die auf Antrag
des Zentrums eingefügten ſogenannten Kinderrenten ( § 1276 a ) be⸗
zeichnen , d. h. daß es ihr gelungen iſt , die Vorſchrift durchzuſetzen , daß
ſich die Rente des Invaliden für jedes ſeiner Kinder unter 15 Jahren
um ein Zehntel bis zum höchſtens anderthalbfachen Betrag erhöht . Alſo
die jungen Invaliden mit Kindern , deren Los ein beſonders trauriges iſt ,
werden beſonders geſchützt ſein . Dieſer Erfolg , der auf einem Antrag
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des Zentrums beruht , iſt nicht zu teuer damit erkauft , daß die Bei

träge in den oberen Lohnklaſſen um einige Pfennig wöchentlich erhöht

werden mußten . Die geſamte Mehrbelaſtung durch die Kinderrente beträgt

8. 91 Millionen Mark jährlich .
Als eine Neuerung , die Arbeitgebern und Verſicherten ſehr erwünſcht

ſein dürfte , iſt ferner anzuſehen , daß auf Betreiben der Kommiſſion eine

Beſtimmung aufgenommen worden iſt ( § 1332 Abſ . 2) , wonach bei der

Beſchlußfaſſung des Vorſtandes der Verſicherungsanſtalt die nichtbeamteten

Mitglieder in der Mehrzahl ſein müſſen .

Der geſamten verſicherungspflichtigen Bevölterung zugute kommt die

geſetzliche Feſtlegung der Befugnis der Verſicherungsanſtalten , mit Ge —

nehmigung der Aufſichtsbehörde Mittel aufzuwenden , um allgemeine Maß

nahmen zur Verhütung des Eintritts vorzeitiger Invalidität unter den

Verſicherten oder zur Hebung der geſundheitlichen Verhältniſſe zu fördern

oder durchzuführen ( § 1257 a ) . Um den Klagen zu begegnen , daß hier

und da übermäßige Koſten für allgemeine Zwecke der Krankheitsverhütung

aufgewendet worden ſeien und dadurch die Gefahr der Beeinträchtigung

der Bereitſchaft der Verſicherungsanſtalten zu den Rentenzahlungen nicht

ausgeſchloſſen ſei , iſt das Beanſtandungsrecht der Aufſichtsbehörde gegen —

über dem Voranſchlag auf die Fälle erſtreckt worden , daß der Voranſchlag

die Leiſtungsfähigkeit der Verſicherungsanſtalt zur Erfüllung der ihr ob⸗

liegenden geſetzlichen Verpflichtungen gefährdet ( § 1341 ) .

Endlich wird die freiwillige Zuſatzverſicherung , die weſentlich nach den

Vorſchlägen der Vorlage angenommen worden iſt , wenngleich ſie ſich nur

auf die Invalidenverſicherung beſchränkt und nicht auf die Hinterbliebenen —

verſicherung erſtreckt , als ein großer Gewinn für viele Volkskreiſe und

namentlich für den Stand der kleinen Unternehmer anzuſehen ſein .

6. Welche Vorteile bietet die Reichsverſicherungsordnung auf dem

Gebiete des Verfahrens ?

1. Sie bringt einheitliche , überſichtliche Inſtanzen für das

geſamte Gebiet der Arbeiterverſicherung . Dies gilt insbeſondere für die

Krankenverſicherung , bei welcher gegenwärtig eine ganz unüberſehbare Zer⸗

ſplitterung der Zuſtändigkeiten beſteht ( Auffichts - und Verwaltungsbehörden ,

ordentliche Gerichte , Verwaltungs - , Gewerbe - und Kaufmannsgerichte ,

Rekursinſtanzen nach S§S 20 , 21 der Gewerbeordnung , Innungsſchieds —

gerichte und dergl . mehr ) . Dafür erhalten wir einen einfachen Inſtanzenweg :

Verſicherungsamt als erſte Inſtanz in Sachen der Krankenverſicherung ,

Oberverſicherungsamt als zweite Inſtanz und für die wichtigeren Fälle
das Reichsverſicherungsamt ( L. V. A. ) als letzte Inſtanz .

2. Sie bringt eine vermehrte Beteiligung der Arbeiter bei

Feſtſtellung der Leiſtungen . Dies gilt zunächſt für das Gebiet der Kranken

verſicherung . Hier waren bisher die Verſicherten bei der Entſcheidung
von Streitigkeiten überhaupt ausgeſchloſſen ; nach der Reichsverſicherungs

ordnung werden ſie in den Spruchbehörden von der unterſten bis zur

höchſten Inſtanz mit herangezogen . Von einer Entrechtung der Arbeiter

auf dieſem Gebiete kann mithin keine Rede ſein . Auch auf dem Gebiete

der Unfallverſicherung iſt eine vermehrte Mitwirkung der Verſicherten bei

Feſtſtellung der Entſchädigungen zu verzeichnen . Während die Arbeiter

bisher nur im Schiedsgericht und Reichsverſicherungsamt zu den Spruch
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ſachen zugezogen wurden , geſchieht dies in gewiſſem Umfange nach der

R. V. O. auch ſchon bei der Feſtſtellung der Leiſtungen durch den Ver —

ſicherungsträger . Zwar hat die Reichstagskommiſſion , um den Wünſchen
der berufsgenoſſenſchaftlichen Kreiſe gerecht zu werden , die Verſicherungs —
ämter als rechtſprechende Behörden in Sachen der Unfallverſicherung be —

ſeitigt , dafür aber ein wohl ausgeſtaltetes Einſpruchsverfahren ( §8 1568
bis 1572 e e) eingeführt , welches die Rechte der Arbeiter in zweckmäßiger
Weiſe mit zahlreichen Garantien umgibt ( Einholung ärztlicher Gutachten ,
Anhörung der Berechtigten , gutachtliche Aeußerung des Vorſitzenden des

Verſicherungsamts oder des Kollegiums ) . Eine Mitwirkung der Arbeiter

iſt hier inſofern vorgeſehen , als bei Aenderung von Dauerrenten die Sache
vor dem Verſicherungsamt unter Zuziehung von je einem Vertreter der

Arbeitgeber und der Verſicherten in mündlicher Verhandlung zu erörtern

iſt (§S 1572 e b) und das ſo beſetzte Verſicherungsamt ein Gutachten in der

Sache zu erſtatten hat ( § 1572 ee ) .
Das von der Reichstagskommiſſion geſchaffene Einſpruchsverfahren ,

welches der Entwurf nicht enthielt , bietet den Vorteil , daß der Sach —
verhalt möglichſt frühzeitig und möglichſt gründlich aufgeklärt wird und

daß dadurch ſpätere Streitigkeiten in den höheren Inſtanzen tunlichſt ein —

geſchränkt werden .
3. Die Reichsverſicherungsordnung bringt ferner auch für die Mittel

inſtanz —die Oberverſicherungsamter — die Verbindung von Spruch —
und Beſchlußtätigkeit , eine Einrichtung , die ſich bisher bei dem Reichs —
verſicherungsamt beſtens bewährt hat . Während die Schiedsgerichte für
Arbeiterverſicherung bisher nur Spruchbehörden waren , werden die neuen ,
viel beſſer organiſierten Oberverſicherungsämter als Spruch - und Beſchluß —
inſtanzen ausgebaut . Sie ſollen in zahlreichen Fällen auf Beſchwerden
entſcheiden , während nur die weitere Beſchwerde an das Reichsverſicherungs —
amt ( L. V. A. ) geht . Einen ähnlichen Doppelcharakter haben auch die

Verſicherungsämter . Dies gilt insbeſondere für das Gebiet der Kranken —

verſicherung , für welches die Verſicherungsämter ſowohl als Auſſichts —
behörden als auch als Spruchbehörden tätig werden .

4. Die Reichsverſicherungsordnung bringt endlich die ſo dringend not —

wendige Entlaſtung des Reichsverſicherungsamts . Es wird dadurch
erreicht , daß die Parteien nicht mehr , wie bisher , übermäßig lange auf
die Entſcheidung zu warten brauchen . Das Reichsverſicherungsamt wird

ferner dadurch , daß ihm die Entſcheidung in zahlreichen Sachen von ge —
ringerer rechtlicher Bedeutung abgenommen wird , in den Stand geſetzt ,
ſich ſeiner Hauptaufgabe , für eine einheitliche Rechtſprechung auf dem

Gebiete der Reichsverſicherung zu ſorgen , mehr zu widmen .

Der Entwurf brachte für die Entlaſtung drei Mittel in Vorſchlag :
a) gewiſſe Gruppen von Streitigkeiten überhaupt nicht an die höchſte

Inſtanz gelangen zu laſſen , ſie vielmehr von den Oberverſicherungs —
ämtern endgültig entſcheiden zu laſſen ,

b) eine zweite Gruppe von Sachen in der letzten Inſtanz da , wo Landes —

verſicherungsämter beſtehen , an dieſe ſtatt an das Reichsverſicherungs —
amt zu verweiſen ,

c) in Sachen der Unfallverſicherung das Rechtsmittel des Rekurſes durch
das der Reviſion zu erſetzen .

Die Kommiſſion hat die erſten beiden Vorſchläge gebilligt — allerdings
unter Beſchränkung der Zulaſſung von Landesverſicherungsämtern ( § 118 der
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Kommiſſionsbeſchlüſſe ) , dagegen die Erſetzung des Rekurſes durch die Reviſion ab —

gelehnt . Hiernach kann das Reichsverſicherungsqamt in Sachen der Unfall

verſicherung — nach wie vor die Entſcheidungen der Oberverſicherungsämter

nicht nur in rechtlicher , ſondern auch in tatſächlicher Beziehung nachprüfen , auch

ſeinerſeits noch notwendige Beweiſe über Tatfragen erheben .

Den Vorſchlägen zu a und bkonnte im Intereſſe der Entlaſtung des Reichs

verſicherungsamts unbedenklich zugeſtimmt werden , nachdem im Geſetz ausreichende

Garantien für eine einheitliche Rechtſprechung im Deutſchen Reich geſchaffen

worden ſind .
Einmal ſind die Oberverſicherungsämter durch § 1650 verpflichtet , in allen

Fällen , in denen ſie endgültig entſcheiden würden , die Sache an das Reichs⸗

verſicherungsamt ( L. V. A. ) abzugeben , wenn ſie von einer amtlich veröffentlichten

grundſätzlichen Entſcheidung des Reichsverſicherungsamts ( L. V. A. ) abweichen

wollen , oder wenn es ſich in einem ſolchen Falle um eine noch nicht feſtgeſtellte

Auslegung geſetzlicher Vorſchriften von grundſätzlicher Bedeutung handelt.
Zum anderen ſind die Landesverſicherungsämter in eine engere Beziehung

zu dem Reichsverſicherungsamt geſtellt , ſo daß deren Senate nicht ſelbſtändiger in

der Rechtſprechung ſind wie die Senate des Reichsverſicherungsamts . Will nämlich

ein Senat eines Landesverſicherungsamts von einer amtlich veröffentlichten Ent

ſcheidung des Reichsverſicherungsamts in einer grundſätzlichen Rechtsfrage abweichen ,

ſo hat er ebenſo wie jeder andere Senat des Reichsverſichernngsamts — die

Sache an den Großen Senat des Reichsverſicherungsamts zur Entſcheidung ab—⸗

zugeben (§S 1674 a) . Hiernach haben die Senate der Landesverſicherungsämter

lediglich die Bedeutung detachierter Senate des Reichsverſicherungsamts . Die Ein⸗

heitlichkeit der Rechtſprechung wird demnach in ausreichendem Maße gewahrt .

5. Eine wichtige Aenderung des Entwurfs durch die Kommiſſion iſt

noch zu erwähnen . Die Kommiſſon hat auf dem Gebiete der Unfall

verſicherung unterſchieden zwiſchen vorläufigen Renten und dauernden .

Während der erſten zwei Jahre nach dem Unfall ſoll die Berufsgenoſſen

ſchaft berechtigt ſein , eine vorläufige Entſchädigung zu bewilligen ; ſpäteſtens

mit Ablauf dieſer Friſt ſoll dann die ſogenannte Dauerrente feſtgeſtellt

werden , d. h. die Rente , die der Berechtigte , vorbehaltlich der geſetzlichen

Möglichkeit einer Aenderung , tatſächlich dauernd behalten wird (§S 1565 b) .

Nach Ablauf der Friſt darf eine neue Feſtſtellung wegen Aenderung der

Verhältniſſe nur in Zeiträumen von mindeſtens einem Jahre vorgenommen

oder beantragt werden . Das gleiche gilt , wenn die Dauerrente ſchon vor

Ablauf der Friſt feſtgeſtellt worden iſt S 626 ) .

p ) Die Kosten der Reichsversicherungsordnung .

Dieſe Koſten laſſen ſich nicht genau berechnen , ſondern nur an —

nähernd ſchätzen :
„ In der Denkſchrift , die dem Entwurf beigefügt iſt , ſind die Koſten der

Ausdehnung der Verſicherungspflicht auf rund 60 Millionen beziffert worden , die

Koſten der Einführung der Hinterbliebenenverſicherung Beiträge und Reichs —

zuſchuß — auf rund 66,5 Millionen ; zuſamimen werden dieſe Mehrkoften , die die

Vorlage bedingte , auf 126 853 000 M. berechnet

Nun aber ſind durch die Kommiſſionsbeſchlüſſe noch folgende Momente hinzu

gekommen , die eine weitere Erhöhung dieſer Mehrkoſten bedeuten : zunächſt die

Zuſatzkinderrente , deren Belaſtung gewiß in minimo auf 9 Mill . M. pro Jahr

zu berechnen iſt ; dann die Erhöhung des Jahresarbeitsverdienſtes bei der Unfall

verſicherung von 1500 auf 1800 M. ; das wird bei gewiſſen Berufsgenoſſenſchaften ,

die hochentlohnte Arbeiter haben , 3. B. die Rheiniſch - Weſtfäliſche Walzwerks

berufsgenoſſenſchaft , eine erhebliche Mehrleiſtung zur Folge haben . Ferner kommt
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hinzu die Einbeziehung der Betriebsbeamten bis zu 5000 anſtatt 3000 M. bei der
Unfallverſicherung ; dann die Erhöhung der Einkommensgrenze von 2000 auf
2500 M. bei der Krankenkaſſe und endlich die Erhöhung des durchſchnittlichen
Tagesarbeitsverdienſtes von 1 M. auf 5 M. und die Erhöhung des wirklichen
Arbeitsverdienſtes um 1 M. auf 6 M. Alle dieſe Momente werden die Summe
von 126 853 000 M. , die in der Vorlage als Erhöhung angegeden war , nicht
un erheblich ſteigern .

Nun iſt in der dem Entwurf beigefügten Denkſchrift berechnet worden , was
die ganze Reichsverſicherungsordnung im Jahre 1907 gekoſtet hat , nämlich rund
732 Millionen . Dazu ſind nun in der Denkſchrift hinzugezogen werden die rund
126½ Millionen , welche die Vorlage an Mehrkoſten im Gefolge hat . Beides
zuſammen ergab eine jährliche Belaſtung von 858½ Millionen .

Wenn Sie nun noch die Erhöhungen mit in Betracht ziehen , die aus den
Veſchlüſſen der Kommiſſion und des Plenums ſich ergeben , und wenn Sie ferner
berückſichtigen , daß die Denkſchrift für die bisherigen Leiſtungen das Jahr 1907
im Auge hatte , während wir heute 1911 ſchreiben , dann wird ſich aller Wahr
ſcheinlichkeit nach ergeben , daß auf Grund der neuen Reichsverſicherungsordnung
und unter Berückſichtigung der Leiſtungen des Jahres 1911 die geſamte Jahres —
aufwendung ſich wohl auf eine Milliarde ſteigern wird . Matürlich
kann es etwas mehr oder weniger ſein ; aber im großen ganzen wird es wohl auf
eine Milliarde hinauskommen . “ ( Abg . Trimborn , 184 . Sitzung vom 26. Mai
1St . S. 7045 )

In dieſer Koſtenberechnung iſt noch nicht einbezogen der Mehr —
aufwand , der durch die neue Organiſation entſteht und teils dem
Staate , teils den Gemeinden , teils den Verſicherungsträgern zur
Laſt fällt . Man greift nicht viel daneben , wenn man ſagt , daß durch
die Reichsverſicherungsordnung allein eine Mehrbelaſtung von nahezu
250 Mill . M. entſteht , wenn einmal ſämtliche Vorſchriften des
neuen Geſetzes durchgeführt ſind .

c) Die Kosten der sozialdemoktatischen Anträge .

Im Reichsamt des Innern iſt eine Zuſammenſtellung derjenigen
Mehrbelaſtungen gemacht worden , die entſtanden ſein würden , wenn
die Geſamtheit der von der Sozialdemokratie in der Kommiſſion und
im Plenum geſtellten Anträge angenommen worden wären . Der
nationalliberale Abg. Horn ( Reuß ) führte darüber aus :

„Nach , dieſer Zuſammenſtellung beläuft ſich die Mehrbelaſtung auf
über 2 Milliarden M. Ich habe mir aus dieſer Zuſammenſtellung einen kleinen
Auszug gemacht über die Belaſtung der einzelnen Verſicherungszweige . Danach
würde für die Krankenverſicherung der Betrag der Aibeiter , der ſich bisher auf
218,2 Mill . M. belaufen hat , ſich um 344,7 Mill . M. erhöht haben , der Beitrag
der Arbeitgeber , bisher 109,1 . Mill . M, um 172,3 Mill . M. Die Leiſtungen der
Arbeitgeber für die Unfallverſicherung , deren Koſten bekanntlich von ihnen allein
beſtritten werden , würden ſich geſteigert haben von 192 Mill . M. um 143,3 Mill . M. ,
und , meine Herren , die Leiſtungen der Invalidenverſicherung würden gewachſen
ſein für Arbeitgeber und Arbeiter je von 94,2 Mill . M. um 558,2 Mill . M.
Das gibt in Prozenten ausgedrückt für die Krankenverſicherung
eine Erhöhung der Beiträge um 157 Prozent , für die Invaliden -
und Hinterbliebenenverſicherung um 592 oder rund 600 Prozent
und für die Unfallverſicherung um 70 Prozent .

Dazu würden kommen die Mehrbelaſtung des Reichs von
51,2 Mill . M. um 252,3 Mill . M. , alſo um 500 Prozent , und außerdem
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diejenigen Mehrbelaſtungen , die ſich aus der Vorlage in der Geſtalt der

Kommiſſionsbeſchlüſſe ergeben , und die man — genau läßt ſich das nicht ab⸗

ſchätzen auf 150 bis annähernd 200 Mill . M. beziffern kann . “ ( 188 Sitzung

vom 27. Mai 1911 St . B. S. 7178 )

Wenn man die einzelnen ſozialdemokratiſchen Anträge bezüglich
der Mehrausgaben durchgeht , kommt man zu folgendem Reſullat, das

25
Abg . Schickert am 20 . Mai 1911 St . B . S . 7149 ) berechnet

hat und dem kein Sozialdemokrat entgegentreten konnte :

Krankenverſicherung .

1. Erhöhung des Krankengeldes auf den vollen

Grundlohn .. Mill M .

2 Erhöhung der Verſicherungspflicht bis zu

5000 M. Jahreseinkommen . . 29 773 8

3. Gewährung ddes — — für jeden
Arbeitstag 20 5

4. Erhöhung des Hausgeldes 5 8 3

5. Schwangerengeld mmmögic)
6. Hebammenhilfe ,

7. Stillgelder 170 5 ů
8. Obligatoriſche Fanilienfürſge

1350 553

9. Sterbegelder
Insgeſamt 5253 Mill. Mt.Yr.

u nfallv erſicherung,
1. Erhöhung der Vollrente von 66ꝰ “ auf

100 ½ Mill . M .

2 Andere⸗ Mehrbelaſtungen⸗ ——

Insgeſamt 143 Mill .Mil . M.

Invaliden - und Hinterbliebenenverſicherung .
1. Ausdehnung der Verſicherungspflicht . . 19 Mill . M.

2. Einbeziehung aller Hausgewerbetreibenden 86
3. Erhöhung der Verſicherungsgrenze bis auf

5000 M. Jahreseinkommen . . 15 53

4. Gewährung der Invalidenrente bei der

halben Invaliditttt . . 326 55515

5. Herabſetzung der auf das

65 . Lebensjaht . . 29

6. Gewährung der Witwenrente an jedeWitwe 259 5

7. Zwang zum Heilverfahren ,„

8. Verdoppelung des Reichszuſchuſſes uſw. 206 5

9. Verdoppelung der Leiſtungen der Anſtalten 443

Insgeſamt 1386 . Mill . M.

Somit insgeſamt 2054 Mill . M . pro Jahr . ( Abg . Schickert ,

184 . Sitzung vom 26 . Mai 1911 St . B . S . 7149 )
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An dieſer Berechnung konnte kein Sozialdemokrat etwas in Ab —

rede ſtellen ; Molkenbuhr äußerte nur mancherlei gelinde Zweifel ,
ſtellte aber keine Gegenrechnung im Reichstage auf , die man ſofort
hätte nachprüfen können . Die Richtigkeit dieſer Zahlen iſt alſo zu —
gegeben .

d ) haltung des Zentrums .

Das Zentrum hatte von Anfang an das beſtimmte und feſte
Beſtreben , die RVO . zuſtande zubringen und zwar wegen der

großen Vorteile , die ſchon der Entwurf enthielt . ( S . oben ) Es hielt
ſich dazu noch beſonders verpflichtet , weil die Hinterbliebenenverſicherung
im Entwurfe enthalten war und es für das Zentrum eine Ehrenpflicht
geworden war , dieſe nunmehr ins Leben zu rufen . Ein Scheitern
des Reformwerkes würde den Gegnern des Zentrums im höchſten Grade

willkommen geweſen ſein ; dann hätte man in der Wahlbewegung ſo
ſchön ſagen können : das Zentrum konnte nur die Reichsfinanzreform
ſchaffen ; der „ſchwarz - blaue Block “ iſt arbeitsunfähig uſw . ; von dem

„ Betrug der Witwen und Waiſen “ hätte man geredet und anderem

mehr . Um aber das Geſetz zuſtande zu bringen , braucht man eine

Mehrheit . Das Zentrum hatte gar nicht die Abſicht , das Geſetz mit

einer beſtimmten Mehrheit zu ſchaffen , und noch weniger wollte es

eine einzelne Partei von der Mitarbeit ausſchließen . Es hat darum

auch in der erſten Leſung eine ganze Reihe von Anträgen geſtellt ,
die durch recht verſchieden zuſammengeſetzte Mehrheiten zur Annahme
gelangten . Dem Zentrum wäre es am liebſten geweſen , wenn alle

Parteien dem großen Geſetze zugeſtimmt hätten ; denn je größer die

Mehrheit im Reichstage iſt, deſto weniger Angriffe ſind nachher in

der Agitation abzuwehren . Aber gar bald zeigte es ſich, daß dieſe
rein ſachliche Arbeit nicht durchzuführen war , wenn man das Geſetz
ſelbſt zuſtande bringen wollte ; es traten parteipolitiſche Unterſtrömungen
hervor , die auf ein Scheitern des ganzen Werkes hinzielten ; dieſen
mußte das Zentrum unbedingt entgegentreten , und ſo verſtändigte es

ſich mit zwei Parteien , welche gleichfalls das Geſetz zuſtande bringen
wollten : Rechte und Nationalliberale . Dieſe Verſtändigung mußte eine

feſte ſein , und die Mehrheitsparteien durften nicht gegeneinander
ſtimmen , weil ſonſt das Geſetz ſelbſt gefallen wäre . Daher mußte
auch das Zentrum auf manche Spezialwünſche verzichten und die

mittlere Linie des Kompromiſſes mit den genannten Parteien ſuchen.
„ Nun könnte die Frage aufgeworfen werden : warum hat das Zentrum das

Kompromiß mit den Nationalliberalen und Konſervativen abgeſchloſſen ? warum
hat es ſich nicht mit der linken Seite des Hauſes , mit den Freiſinnigen
und den Sozialdemokraten verſtändigt , um ſo ein beſſeres Geſetz zum Abſchluß zu
bringen ? Meine Herren , es ſind Ihnen geſtern von dem Herrn Abg . Schickert
die ſozialdemokratiſchen Anträge in der Kommiſſion im einzelnen vorgetragen , und

zu gleicher Zeit iſt Ihnen geſagt worden , daß die Verwirklichung dieſer Anträge
pro Jahr weit über zwei Milliarden Mark an Mehrkoſten verurſacht haben
würde . ( Hört ! hört ! in der Mitte ) Nun haben uns die Sozialdemokraten nicht
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einmal , ſondern ſehr oft in der Kommiſſion und auch anderwärts erklärt , ſie

hätten ſich in der Kommiſſion eine ſehr große Mäßigung in der Stellung von

Anträgen auferlegt . ( Sört ! hört ! in der Mitte ) Es war alſo nicht vorauszuſehen ,

daß ſie von dieſen ihren Anträgen etwas abgelaſſen hätten , weil ſie uns mehrmals

geſagt haben , das ſei das Mindeſte , abſolut Notwendige , was wir verlangt hätten ;

darunter könne man nicht gehen . Selbſt jeder Sozialdemokrat wird mir zugeben

müſſen , daß ſich für dieſe Forderungen von zwei Milliarden pro Jahr über die

Leiſtungen der Reichsverſicherungsordnung mit einer Milliarde hinaus weder eine

Mehrheit im Hauſe gefunden hätte noch die Zuſtimmung der verbündeten

Regierungen jemals gegeben worden wäre . Es war aus jenem Grunde heraus

ſchon vollkommen ausgeſchloſſen , mit den Herren von der Sozialdemokratie ein

Kompromiß abzuſchließen , um das Geſetz in einer beſſeren Form abzuſchließen , als

es jetzt vor uns liegt . Ihre Forderung , unter allen Umſtänden das zu erhalten ,

was ſie in der Kommiſſion verlangt haben . alſo zwei Milliarden Mark noch mehr

als die eine Milliarde , die die Verſicherungsordnung koſtet dieſe Forderung ,

von der ſie nicht abweichen wollten , machte einfach ein Kompromiß mit den

Herren der äußerſten Linken unmöglich . “ ( Abg . Becker ( Arnsberg ) , 185 . Sitzung

vom 27. Mai 1911 St . B. S. 7189 )

Auch mit den Freiſinnigen war eine Verſtändigung unmöglich ,
— — * 9 9 „*

9

was am deutlichſten das Verhalten derſelben bei den Beſtimmungen
0 9

über die Betriebskrankenkaſſen erſichtlich machte ; dieſe wurden in erſter

Leſung abgelehnt .
Da ſtand der Wortführer der Freiſinnigen Volkspartei auf , freute ſich über

den jetzt unterlaufenen Wirrwarr und erklärte feierlichſt in die Kommiſſionsſitzung

hinein : die Verſicherungsordnung zu machen , das iſt Aufgabe des ſchwarzblauen

Blocks und nicht die Aufgabe der Freiſinnigen und der anderen Parteien . ( Hört !

hört ! in der Mitte und rechts . Abg . Dr. Mugdan : Habe ich nicht recht ?) Die

Fortſchrittliche Volkspartei habe kein Intereſſe , das Geſetz zuſtande zu bringen ,

ſie helfe nur , für Verbeſſerungsvorſchläge , die ihr paßten , eine Mehrheit zu bilden ,

und ſo weit ſtimmte ſie für die ſozialdemokratiſchen und auch für die Zentrums —

anträge , um die endgültige Mehrheit habe die Fortſchrittliche Volkspartei ſich nicht

zu kümmern . ( Hört ! hört ! in der Mitte und rechts )

Nach dieſem Vorgange in der Kommiſſion habe ich mir ſagen müſſen : es

iſt einfach ein Ding der Unmöglichkeit , mit den Herren der Fortſchrittlichen Volks —

partei und der Sozialdemokratie ein Kompromiß abzuſchließen , um das Geſetz

zuſtande zu bringen , es bleibe uns nur , wenn wir etwas retten wollten , übrig ,

mit den Nationalliberalen und den Konſervativen uns zu verſtändigen ( ſehr

richtig ! in der Mitte ) , die allerdings bei den verſchiedenen Paragraphen eine

andere Haltung einnehmen als wir . Es war ſelbſtverſtändlich , daß , wenn wir mit

dieſen Herren ein Kompromiß abſchließen ſollten und wollten , wir ihnen dann

auch Konzeſſionen machen mußten . Hätten die Herren von der Fortſchrittlichen

Volkspartei nicht den Standpunkt eingenommen , den ihr Wortführer in der Kom —

miſſion ausſprach , nachdem jene erſte Kriſe in der Kommiſſion eingetreten war ,

hätten die Sozialdemokraten ſich von Anfang an auf das wirklich Erreichbare

beſchränkt , ſo wären wir nicht gezwungen geweſen , mit den Herren von der konſer

vativen und der nationalliberalen Partei dieſes Kompromiß einzugehen ( hört !

hört ! rechts ) , dann hätten wir im Geſetz eine Reihe von weiteren Fortſchritten

erzielen können . Sie , meine Herren von der Fortſchrittlichen Volkspartei , ſind

mit Ihrer Negationspolitik ſchuld daran , daß die Zentrumspartei , um etwas zu—

ſtande zu bringen , eine ganze Reihe ihrer Forderungen hat fallen laſſen müſſen . . .

Die Herren von der Sozialdemokratie haben von Anfang an den Stand —

punkt vertreten : möglichſt alles oder gar nichts . ( Sehr richtig ! in der Mitte und

rechts ) Da blieb einfach der Zentrumspartei und allen denen , die etwas zuſtande

bringen wollten , ſchlechterdings nichts anderes übrig , als ſich mit jenen Parteien

zu verſtändigen , die auf ſozialem Gebiete nicht ſo weit gehen wollten , wie wir
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und wir mußten ihnen Konzeſſionen machen . ( Sehr richtig ! in der Mitte ) Nicht
die Zentrumspartei iſt ſchuld , daß ſie ihre Vorſchläge nicht durchſetzen konnte , ſondern
die Herren vom Freiſinn und der Sozialdemokratie , weil ſie es
dem Zentrum nicht möglich gemacht haben , mit ihnen praktiſche
Sozi alpolitik zu treiben . ( 185 . Sitzung vom 27. Mai 1911 St . B. S. 7190 )

Diecſe tatſächlichen Verhältniſſe darf man bei der Beurteilung des

Zentrums zu den einzelnen Vorſchlägen nicht außer acht laſſen .

e) Die sozialdemokratischen Anträge .

1. Die Errichtung ſelbſtändiger Verſicherungsämter
( I . Seſſ . 1910/11 Druckſ . Nr . 951 ) in jedem unteren Verwaltungs⸗
bezirk, wie es die Sozialdemokraten beantragten , hätte mindeſtens 1000
neue Aemter geſchaffen mit über 10000 neuen Beamten . Dieſe
Mehrkoſten würden rund 50 —60 Millionen Mark pro Jahr betragen
haben , zumal alle neuen Aemter das Beſtreben haben , ſich raſch aus —

zuwachſen ; die Verſicherten hätten dieſe Laſten mittragen müſſen , ohne
daß ein erheblicher Vorteil für ſie herausgekommen wäre . Kein
anderer Antrag hätte eine ſolche rieſige Vermehrung der Beamten⸗

ſchaft erzeugt , wie der ſozialdemokratiſche , der abgelehnt wurde .

2. Die Wochenbeihilfe der gewerblichen Arbeiterinnen

iſt von ſechs auf acht Wochen erhöht worden ; dagegen iſt die Wochen —
hilfe der Landkrankenkaſſen durch Geſetz auf vier Wochen feſtgeſetzt
worden , die Satzung kann die Wochenhilfe auf acht Wochen erhöhen .
Gegen dieſen Beſchluß wandten ſich die Sozialdemokraten am ſchärfſten .
Der nationalliberale Abg . Horn ( Reuß ) aber führte zutreffend aus :

Wie iſt denn die Entwicklung der Sache geweſen und wie iſt man überhaupt
zu den acht Wochen für die Wochenhilfe gekommen ? Dieſe Beſtimmungen des
Krankenverſicherungsgeſetzes haben Schritt gehalten mit den Beſtimmungen der
Gewerbeordnung . ( Sehr richtig ! in der Mitte ) Solange in der Gewerbeordnung
das Verbot der Beſchäftigung während dreier Wochen beſtand , hatten wir Wochen
hilfe für drei Wochen . Als die Beſtimmungen der Gewerbeordnung erweitert
wurden , wurden nachfolgend die Beſtimmungen des Krankenverſicherungsgeſetzes
entſprechend erweitert ; und nachdem man jetzt zu acht Wochen Arbeitsverbot für
induſtrielle Arbeiterinnen gekommen iſt , hat man in der Verſicherungsordnung die
Ausdehnung auf acht Wochen vorgeſehen , und mit Recht . Wenn der Geſetz —
geber eine Arbeiterin arbeitslos macht , ſo hat er auch die Ver —
pflichtung , auf irgendeine Weiſe dafür zu ſorgen , daß ſie nicht
Not zu leiden braucht . Das ſind die Gründe , aus denen man zu den acht
Wochen gekommen iſt . Sind das denn nun früher , als man dieſe Wochenhilfe
drei Wochen und vier Wochen und ſechs Wochen gewährte , unſittliche Geſetze
geweſen ?

Meine Herren , wie wird ſich denn die Sache geſtalten ? In der Land —
wirtſchaft beſteht das Verbot der Arbeit für Wöchnerinnen nicht
Sehr richtig ! in der Mitte ) Es werden in Frage kommen landwirtſchaftliche
Tagelöhnerinnen und landwirtſchaftliches Geſinde . Glauben Sie denn , daß eine
landwirtſchaftliche Tagelöhnerin gegen dieſes Krankengeld , das Sie ihr geben
wollen , die Arbeit weiter ausſetzt , ſobald ſie wieder arbeitsfähig iſt ? Und wie
ſteht es mit dem landwirtſchaftlichen Geſinde ? Man hat geſagt , das Krankengeld
ſoll den Wöchnerinnen , ſelbſt wenn ſie wieder arbeiten , die Möglichkeit verſchaffen ,
im eigenen Intereſſe und im Intereſſe des Säuglings ſich beſſer zu nähren . Ja ,
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meine Herren, die landwirtſchaf Dienſtboten pflegen doch am Tiſche oder

vom he der §
liches Dienſtmädch

ſchaft zu Glauben Sie denn ,

Zuruf und Heiterkeit bei den Sozia

ein landwirtſchaft
okraten ) deshalb ,

weil es das Krankengeld bekommt , beſſere Nahrung für ſich anſchafft ? Das

glaubt Ihnen kein Menſch auf dem Lande . ( Sehr richtig ! ) Man wird weder

auf dem Lande noch in den Kreiſen der Handwerker , füt deren weibliche Dienſt⸗

boten die Beſtimmungen ja genau ſo gelte
Wochen lang Krankengeld gewährt werd ſoll . Wenn die Bäuerin , wenn die

Frau des Handwerkers nach kurzer Zeit , ſobald ſie wieder in der Lage iſt , zu

arbeiten , dieſer Arbeit nachgeht , ſo wird man überall mit Kopfſchütteln eine Be —

ſtimmung betrachten , die acht Wochen lang einen weiblichen Dienſtboten oder eine

Tagelöhnerin durch dieſe Beſtimmung von der Arbeit fernhalten will . ( 186 . Sitzung

vom 29. Mai 1911 St . B. S. 7244 )

Auch Abg . Irl bemerkte zutreffend :

Wenn die Frau eines Bauern ſelbſt ins

ich zu bedenken — und ſie muß , durch
i

es nicht verſtehen , wenn hier acht

Wochenbett kommt — das bitte
die Verhältniſſe gezwungen , ſchon nach

ſechs bis acht Tagen die Arbeit wi ichten, weil die Magd vielleicht

zu gleicher Zeit acht Wochen lang ilfe bezieht ( große Heiterkeit ſehr

gut ! rechts ) , das verſtehen unſere Leute draußen nicht . Das den Leuten beizu

bringen , geht nicht ſo ſchnell . ( Abgeordneter Fegter : Iſt das Regel in Bayern ? )

Ich weiß nicht , ob vielleicht Ihre Wähler aus der Landwirtſchaft alle damit

einverſtanden ſind , Herr Fegter . Sie müſſen ſich vorſtellen , daß die Bauern und

die Dienſtherrſchaft in den allermeiſten Fällen die Beiträge zur Krankenverſicherung

für ihre Dienſtboten allein bezahlen ſehr richtig ! rechts ? und den Dienſtboten
dabei gar nichts in Abzug bringen . Wenn alſo die Verhältniſſe danach gelagert

ſind , daß der Unterſchied zwiſchen gewerblichen oder landwirtſchaftlichen Arbeitern

ſchwer feſtzuſtellen iſt , oder daß in gewiſſen Bezirken die landwirtſchaftlichen Dienſt⸗

boten nicht gerade ſo häufig ſind , ſo kann durch Satzung beſtimmt werden , daß

kein Unterſchied gemacht wird . Ich glaube auch ganz beſtimmt , daß die Land⸗

krankenkaſſen mit der Zeit nach und nach von ſelbſt dazu kommen werden , durch

Satzung die Wochenhilfe in dem Umfange einzuführen , wie der § 210 es all —

gemein vorſchreibt . Wir ſprechen uns nur dagegen aus , daß die Bauern jetzt

gezwungen werden , in jedem Fall den großen Schritt auf einmalzu machen . ( 169 . Sitzung

vom 8. Mai 1911 St . B. S. 6491 )

3. Halbierung der Krankenkaſſenbeiträge . Die

Vorlage ſchlug die Halbierung der Beiträge vor , wie es der freiſinnige

Abg . Dr . Mugdan jahrelang gefordert hatte . Der Reichstag lehnte

dies ab und zwar beſonders auf Betreiben des Zentrums , ſo daß es

bei der bisherigen Beitragsleiſtung ( / Arbeiter , / ; Arbeitgeber ) bleibt .

„ Gegen dieſe Vorſchläge der Regierung erhob ſich ein lebhafter Widerſpruch

n nur in den Kreiſen der Arbeiter , ſondern auch in weiten Kreiſen der Arbeit —

geber , und zwar waren es vornehmlich die kleinen und mittleren Arbeitgeber , die

ſich gegen die Halbierung wandten , weil ihnen dann allein dadurch 56 Millionen

Mark Mehrkoſten aus der Krankenverſicherung erwachſen wären , und dieſe kleinen

und mittleren Arbeitgeber uns nen , die

ihnen aus der Halb
6 nſtatt der Drittelung

dieſe Mehrkoſten von 56 Mil
in den Krankenkaſſen

1ili

entſtehen würden , kör ſichts der deren forderungen , die die

Verſicherungsordnung bringt , tragen . b waren bis auf ſehr

wenige Ausnahmen , aber mindeſtens zu 99 Proz

gierungsvorlage . Sie wollten von der Halbie

fürchteten , daß die Halbierung die Bureaukratie in

hätte , weil ſie befürchteten , daß durch die Halbierung innerhalb der Krankenkaſſen

eine dort am wenigſten angebrachte Pfennigfuchſerei entſtanden ſein würde .

Meine politiſchen Freunde konnten ſich der Argumente , die die Arbeiter

entſchiedene Gegner der Re —
nichts wiſſen , weil ſie be⸗

nkenkaſſen hineingetragen

10
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vorbrachten , nicht verſchließen . Sie ſahen ein, daß ſie recht hatten , und bekämpften
deshalb mit aller Entſchiedenheit die Halbierung der Beiträge und des Stimm —
rechts in den Kaſſen , und zwar , wie die Kommiſſionsbeſchlüſſe beweiſen , nicht ohne
Erfolg . Meine politiſchen Freunde mußten aber zugeben , daß Maßnahmen zur
Beſeitigung der beklagten Mißſtände in den Krankenkaſſen notwendig ſeien , und
aus jenem Grunde ſtimmten ſie dem Kommiſſionsbeſchluſſe zu.

Dieſe Beſchlüſſe bauen ſich auf auf folgendem Grundgedanken . Es bleibt bei
der Drittelung der Beiträge und des Stimmrechts . Das hat zur Folge , daß
erſtens die Arbeiter innerhalb des jetzigen Beitragsmaxkimums von 4,5 Prozent
des Grundlohns die Höhe der Beiträge ſowohl wie auch die Höhe der Leiſtungen
beſtimmen können . ( Sehr richtig ! ) Der Grundlohn wird durch das Statut feſt —
geſetzt und kann auf verſchiedene Art bemeſſen werden , und weil der Grundlohn
zu den Bemeſſungen der Leiſtungen gehört , ſo haben auch bei der Feſtſetzung des
Grundlohnes die Verſicherten die abſolute Mehrheit in den Krankenkaſſen , wie es
die Kommiſſionsbeſchlüſſe beſagen . “ ( Abg . Becker - Arnsberg , 172 . Sitzung vom
11. Mai 1911 St . B. Nr . 6602 )

4. Die Anſtellung der Kaſſenbeamten . Das bisherige
Geſetz legte die Anſtellung der Beamten ganz in die Hände des

Vorſtandes ; waren die Arbeiter einig , ſo konnten ſie vorgehen ,
wie ſie wollten . Nach dem neuen Geſetze müſſen durch die beiden

Gruppen ( Arbeitgeber und Arbeitnehmer ) übereinſtimmende Beſchlüſſe
erzielt werden ; kommt ſo eine Wahl nicht zuſtande , findet ein zweiter
Wahlgang ſtatt , wo mehr als zwei Drittel der Anweſenden die An —

ſtellung beſchließen können . Aber ein ſolcher Beſchluß bedarf der

Beſtätigung durch das Verſicherungsamt . Dieſe „ darf nur auf Grund
von Tatſachen verſagt werden , die darauf ſchließen laſſen , daß dem

Vorgeſchlagenen die erforderliche Zuverläſſigkeit , insbeſondere für eine

unparteiiſche Wahrnehmung ſeiner Dienſtgeſchäfte oder Fähigkeit fehlt .
Wird die Beſtätigung verſagt , ſo entſcheidet auf Beſchwerde des Vor⸗

ſtandes das Oberverſicherungsamt endgültig . “

Dieſe Aenderung mußte vollzogen werden , weil unter der Geltung
des bisherigen Geſetzes ſich erhebliche Mißſtände eingeſchlichen hatten .

Erſtens : Die Sozialdemokraten haben die Wahlen zur Generalverſammlung
und zum Vorſtand der Krankenkaſſen zu politiſchen Wahlen gemacht ( ſehr richtig !
rechts und in der Mitte ) , anſtatt nur auf die Tüchtigkeit der zu wählenden Arbeiter
zu ſehen . ( Sehr richtig ! rechts und in der Mitte )

Zweitens : Die Sozialdemokraten wählten die Kaſſenbeamten ſehr oft nur
nach der Zugehörigkeit zur ſozialdemokratiſchen Partei ( ſehr richtig ! in der Mitte ) ,
anſtatt lediglich nach der Fähigkeit . ( Sehr richtig ! in der Mitte )

Drittens : Die Sozialdemokraten ſicherten in weitem Maße dieſen Kaſſen —
beamten durch unerhörte Anſtellungsverträge ihre Stellung auf Lebenszeit .

Viertens : Die ſozialdemokratiſchen Kaſſenbeamten mißbrauchten ihr Amt ſehr
oft zur Werbung von Anhängern für die ſozialdemokratiſche Partei und die ſozial —
demokratiſchen Gewerkſchaften . ( Sehr richtig ! in der Mitte . — Zuruf von den
Sozialdemokraten : Wo ? Wann ? ) — Ich komme auf alles zu ſprechen . Eins
nach dem anderen ! Ich bin gewohnt , nicht alles kunterbunt durcheinander —
zuwürfeln .

Fünftens : Die ſozialdemokratiſchen Kaſſenvorſtände und Kaſſenbeamten miß —
brauchten ihr Amt ſehr oft zu parteiiſcher Behandlung der Kaſſenmitglieder , indem
ſie nichtſozialdemokratiſche Kaſſenmitglieder ihre Nichtzugehörigkeit zur ſozial —
demokratiſchen Partei und zu den ſozialdemokratiſchen Gewerkſchaften ſehr emp —
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( Abg . Becker - Arnsberg , 172. Sitzung vom 11. Mai 1911

Staatsſekretär Delbrück führte für die Neuregelung an

Kleine Kaſſen ohne erhebliche territoriale Ausdehnung mit wenigen Mit
it

gliedern konnten ihre Geſchäfte im weſentlichen durch die ehrenamtliche Tätigkeit

ihrer Mitglieder verwalten . Dementſprechend hat man ſelbſtverſtändlich bei Erlaß
des Krankenverſicherungsgeſetzes nicht daran gedacht , die Verhältniſſe von Beamten

zu regeln , die in großen Scharen mit nicht unbeträchtlichen Gehältern von Kor —

porationen angeſtellt werden , wie ſie unſere großen Krankenkaſſen heute darſtellen .

Jetzt liegen die Dinge ſo, daß wir Krankenkaſſen haben mit einer ganzen Beamten —

hierarchie , mit einer Beamtenhierarchie , die nicht unbeträchtlich bezahlt iſt , einer

Beamtenhierarchie , die durch die Art ihrer Tätigkeit geradezu dazu prädeſtiniert

iſt ob mit Übſicht oder ohne Abſicht ihrer Auftraggeber , will ich hier völlig
unerörtert laſſen —, Träger aller möglichen politiſchen Beſtrebungen zu werden ,
die in keinem Einklang ſtehen mit ihren eigentlichen Aufgaben . ( Sehr richtig !
rechts und Zurufe bei den Sozialdemokraten ) Und dementſprechend , meine Herren ,

müſſen wir , wenn wir die Verhältniſſe dieſer Beamten regeln , uns auf ähnliche

Grundlagen begeben wie bei der Regelung der Beamten unſerer anderen Selbſt

verwaltungsorgane , beiſpielsweiſe der Städte und der Kreiſe . Sowie von öffent —

lichen Beamten , von ſtödtiſchen Beamten , von Kreis - , Kommunalbeamten die Rede

iſt, das erſte Wort , das mir aus allen Teilen dieſes hohen Hauſes entgegen —
ſchallt , iſt: wir müſſen eine Garantie haben , daß dieſe aus öffentlichen Mitteln

bezahiten Leute in abſoluter Unabhängigkeit amtieren ( Zurufe bei den Sozial⸗
demokraten ) und ihre Tätigkeit beſchränken auf die ihnen unmittelbar zuſtehenden

Aufgaben . ( Zurufe bei den Sozialdemokraten )
Meine Herren , wir ſind völlig einig . Sie können ſich nicht darüber wundern ,

wenn die verbündeten Regierungen kommen und ſagen : nun , da ſich die Ver

hältniſſe in den Krankenkaſſen ſo entwickelt haben , ſo wollen wir dieſe verſtändigen
und nützlichen Grundſätze auch für die Verwaltung dieſer Kaſſen ſichern . ( Sehr

richtig ! rechts und bei den Nationalliberalen . Zurufe bei den Sozialdemokraten )
Meine Herren , dahin gehört in erſter Linie eine Sicherſtellung der Beamten gegen
Einflüſſe von innen und von außen . Wir wollen verhindern , daß nicht das ein —

tritt , was man den verbündeten Regierungen ſo häufig mit Unrecht zum Vorwurf
macht Zurufe bei den Sozialdemokraten : Mit Recht ! ) , daß ſie Beamte maßregeln
ober entlaſſen , weil ſie ſich politiſch mißliebig gemacht haben . Wir wollen ver —

hindern , daß nicht in Stellen , die eine gewiſſe Vorbildung und Sachkunde er—

fordern , Perſönlichkeiten geſchoben werden , deren Verdienſte und deren Qualifikation

nicht auf den Gebieten liegen ( ſehr richtig ! rechts und bei den Nationalliberalen ) ,

auf die zu wirken ſie berufen ſind . ( 172 . Sitzung vom 11. Mai 1911 St . B.

S. 6595 )

In der Kommiſſion wie im Plenum wurden eine ganze Reihe
von Einzelfällen genannt , welche die Ausnutzung der Krankenkaſſen

zugunſten der Sozialdemokratie bewieſen ; die ſozialdemokratiſchen Redner

ſuchten die Richtigkeit der Fälle zu bezweifeln . Aber ſie konnten nicht

beſtreiten , daß recht gewaltige Mißſtände vorlagen ; denn ein Arteil

des preußiſchen Oberverwaltungsgerichts vom 21 . Mai 1910 ſtellte

dieſe außer jedem Zweifel . Dieſes Urteil über die maſſenhaft ab⸗

geſchloſſenen Anſtellungsverträge ( in Preußen ſind allein in kürzeſter

Zeit 1100 ſolcher Verträge ermittelt worden ) ſtellte klar feſt , daß dieſe

Verträge gegen die guten Sitten verſtoßen , es heißt darin :

„ Nach den obigen Vertragsbeſtimmungen ſteht der Kaſſe das Kündigungs

recht nur in den dort einzeln aufgeführten Fällen , in allen übrigen Fällen alſo

nicht zu. Ob und inwieweit dem § 626 zwingende Kraft zukommt , iſt ſtreitig und
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zweifelhaft . Auf die Geltendmachung eines beſtimmten Vorkommniſſes auf Grund

der Kündigung kann an ſich verzichtet werden . Hier iſt von der Kaſſe auf die

Geltendmachung aller „wichtigen Gründe “ mit Ausnahme der in dem Vertrag
ausdrücklich genannten verzichket . Es kann dahingeſtellt bleiben , ob eine ſolche

Vereinbarung dem Zwecke des § 626 widerſpricht und aus dieſem Grunde nichtig

iſt . Denn vom Kläger ſind Kündigungsgründe ausgeſchloſſen , deren Ausſchluß

gegen die guten Sitten verſtößt . Das widerſpricht der Vorſchrift des §S 138 Abſ . 1

des Bürgerlichen Geſetzbuchs , nach der ein Rechtsgeſchäft , welches gegen die guten
Sitten verſtößt , nichtig iſt . Nach Ziffer 3 der Vertragsbeſtimmungen be—

rechtigen grobe Pflichtverletzungen , welche der Kaſſenbeamte ſich bei Ausführung

ſeiner ihm durch die erfolgte Anſtellung obliegenden Dienſtpflichten zuſchulden
kommen läßt , nur dann zu der mit dreimonatiger Friſt quartaliter zuläſſigen

Kündigung , wenn ſie wiederholt , d. h. nach mindeſtens zweimaliger , innerhalb

dreier Jahre unter Entlaſſungsandrohung erfolgter ſchriftlicher Verwarnung ſtatt —

gefunden haben . Da unter der vorangehenden Ziffer 1 nur für ſtrafrechtlich zu

ahnende Handlungen gegen das Vermögen der Kaſſe eine Sonderbeſtimmung
gegeben iſt und Ziffer 2 nur von dem Verluſte der bürgerlichen Ehrenrechte
handelt , ſo eröffnet Ziffer 3 dem Kaſſenbeamten die Möglichkeit , mit gewiſſen

Unterbrechungen grobe Pflichtverletzungen der verſchiedenſten Art zu begehen , ohne

daß der Kaſſe auch nur das beſchränkte Kündigungsrecht erwächſt , geſchweige denn

die Befugnis zur ſofortigen Aufhebung des Dienſtverhältniſſes zuſteht . Dieſer

Zuſtand , nach welchem z. B. zweimalige Achtungsverletzung ſchwerſter Art ( tätliche

Beleidigung eines Vorgeſetzten ) nicht einmal einen Grund zu der beſchränkten

Kündigung bildet , verſtößt gegen die guten Sitten .
Dasſelbe gilt von der Beſtimmung , daß die „ Beſtrafung wegen eines

politiſchen oder religiöſen Delikts und die Verbüßung einer derartigen Strafe “

„keinen Kündigungs - oder Entlaſſungsgrund abgeben “ . Unter der Sammel

bezeichnung „politiſches oder religiöſes Delikt “ können nicht nur die Delikte der

§§S 80 —116 und 166 - —168 bes Reichsſtrafgeſetzbuchs , ſondern auch alle ſonſtigen

Verbrechen und Vergehen verſtanden werden , welche ſich nach Gegenſtand und

Beweggrund mit Politik und Religion ir Verbindung bringen laſſen . Die Ab —

machung , daß ſelbſt gehäufte Beſtrafungen der gedachten Art , ſofern nur der

Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte vermieden wird , die Stellung des Beamten

einer Ortskrankenkaſſe in keinem Falle beeinträchtigen ſollen , iſt mit den guten
Sitten nicht vereinbar . “

Das Urteil ſtellte weiter feſt , daß dieſe Verträge die Kaſſe ſchwer

ſchädigten , denn ſelbſt entbehrlich gewordene Beamte ſollten weiter

beſoldet werden . Als die Sozialdemokraten ſahen , daß der Reichstag

dieſen ungeheuerlichen Zuſtand nicht dulden würde und daß im

Einführungsgeſetz ſolche unſittlichen Verträge einfach für ungültig
erklärt werden würden , ſuchten ſie ſchnell neue Verträge zu

ſchließen , welche die in lohnende Aemter gebrachten Genoſſen auch vor

den gerechtfertigten Maßnahmen der Geſetzgebung „ſchützen “ ſollten .
Der Kommiſſion wurden eine ganze Anzahl ſolcher Verträge vor⸗

gelegt ; dieſe traf dann im Einführungsgeſetz entſprechende Be⸗

ſtimmungen , die dieſen Kniff unmöglich machten . So heißt es nahezu

übereinſtimmend in allen dieſen Verträgen , die Ende 1910 oder

Anfang 1911 alſo nach der erſten Kommiſſionsleſung — abgeſchloſſen
wurden :

„Iſt die Veränderung der Organiſation durch Maßnahmen
der Geſetzgebung oder der Behörden unabhängig von einer Ent⸗

ſchließung oder Mitwirkung der Kaſſe herbeigeführt , ſo hat die Kaſſe
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dem Herrn . . . . . . für die Löſung des Vertrages Erſatz zu leiſten

Dieſer iſt zu gewähren in Höhe von 25 Prozent des bisher

insgeſamt bezogenen Gehaltes . “

Ein Schiedsgericht ſchloß den ordentlichen Rechtsweg vor

dem die Sozialdemokraten Angſt zu haben ſcheinen aus , und zum

Schluß wurde gar beſtimmt :

„ Sollten Beſtimmungen dieſes Vertrages als unwirkſam erklärt

werden , ſo ſoll die Gültigkeit des Vertrages ſelbſt und ſeiner übrigen

Beſtimmungen hiervon nicht berührt werden . “

Alle Beſchlüſſe des Reichstags dienen nur dem einen Zweck : die

Krankenkaſſen ſollen neutraliſiert werden und lediglich ihren geſetzlichen

Zwecken dienen .

5. Die Organiſation der Landkrankenkaſſen , denen die

in der Landwirtſchaft Beſchäftigten , ſowie Dienſtboten , die Hausgewerbe

treibenden und die Wandergewerbetreibenden angehören , war der

Gegenſtand eingehender Beratungen .

„ Die Zentrumspartei war entſchieden für das Wahlrecht der

Verſicherten ſelbſt , und der agrariſche Führer des Zentrums , Herr

Herold , hat es in der Kommiſſion am ſchärfſten gefordert , und ich

habe ihn in dieſem Kampfe um das Wahlrecht unterſtützt . “ ( Abg .

Becker ( Arnsberg ) , 185 . Sitzung vom 27 . Mai 1910 St . B . S . 7192 )

In dem Kompromiß mit den Konſervativen und Nationalliberalen

wurde dann auf das entſchiedene Verlangen dieſer Parteien ſie

erklärten jede andere Löſung für unannehmbar beſchloſſen : Vor⸗

ſtand und Ausſchuß der Landkrankenkaſſe werden von der Vertretung

des Gemeindeverbandes gewählt ; die Regierung kann das Wahlrecht

auch den einzelnen Gemeindevertretungen überlaſſen und das Landes⸗

geſetz kann die unmittelbare Wahl durch die Verſicherten zulaſſen.

Gegen dieſe Löſung beſtanden auch im Zentrum lebhafte Bedenken ,
da man eine Schädigung der konfeſſionellen Intereſſen ( Arzt , Apotheker ,

Krankenſchweſtern ) befürchtete und namentlich eine Zurückſetzung der

polniſchen Bevölkerung . Dieſen Bedenken iſt zwar zu einem Teil

Rechnung getragen worden durch folgende Vorſchriften :

1. Wo mehrere geeignete Krankenhäuſer zur Verfügung ſtehen , die bereit

ſind , die Krankenhauspflege zu gleichen Bedingungen zu übernehmen ,

ſoll die Krankenkaſſe dem Berechtigten , vorbehaltlich des § 381 , die

Auswahl unter ihnen überlaſſen .

2. §S 381. Die Satzung kann den Vorſtand ermächtigen , die Kranken⸗

hausbehandlung nur durch beſtimmte Krankenhäuſer zu gewähren und ,

wo die Kaſſe Krankenhausbehandlung zu gewähren hat , die Bezahlung

anderer Kankenhäuſer , von dringenden Fällen abgeſehen , abzulehnen

Dabei dürfen Krankenhäuſer , die lediglich zu wohltätigen oder

gemeinnützigen Zwecken beſtimmt oder von öffentlichen Verbänden oder

Körperſchaften errichtet , und die bereit ſind , die Krankenhauspflege zu

den gleichen Bedingungen wie die im Abſaß 1 bezeichneten Kranken —

häuſer zu leiſten , nur aus einem wichtigen Grunde mit Zuſtimmung des

Oberverſicherungsamts ausgeſchloſſen werden .
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Das Zentrum hat gerade hier der im Geſetze gegebenen Löſung
nur deshalb zugeſtimmt , um nicht ein Scheitern der Vorlage
herbeizuführen . Nun redet man von der Entrechtung der Arbeiter
in den Landkrankenkaſſen .

„ Von einer Entrechtung kann keine Rede ſein ; denn die Landarbeiter hatten
bis jetzt keine Rechte . Man kann einen Menſchen erſt entrechten , wenn er ein
Recht beſeſſen hat . So iſt es doch nach den Geſetzen der Logik. Sie können
nur ſagen : es iſt den Arbeitern in den Landkrankenkaſſen nicht dasſelbe Recht
gegeben worden , das die Arbeiter in den Ortskrankenkaſſen und den Betriebs —
krankenkaſſen haben . Inſoweit haben Sie allerdings recht . Man hat den land
wirtſchaftlichen Arbeitern alſo ein Recht noch nicht gegeben . Aber etwas hat man
ihnen gegeben . Man hat ihnen Leiſtungen gegeben ; man iſt alſo einen Schritt
vorwärts gegangen . Die Arbeiterverſicherung beſteht nämlich aus zweierlei , aus
Leiſtungen und Rechten . Die Rechte hat man den Arbeitern in den Landkranken —
kaſſen dank Ihrer negativen Politik ( nach links ) vorenthalten müſſen , um ihnen
wenigſtens die Leiſtungen zu ſichern . Meine Herren ( nach links ) , Sie meinen , der
kommende Reichstag wäre ſtark genug geweſen , der Regierung eine andere
Regelung der Landkrankenkaſſen abzutrotzen . Warum ſoll der kommende Reichs —
lag dann nicht ſtark genug ſein , die Regierung zu zwingen , eine neue , beſſere
Reichsverſicherungsordnung vorzulegen , wenn dieſe nicht zuſtande käme , dann iſt
der kommende Reichstag doch viel leichter imſtande , eine Verbeſſerung der bereits
verabſchiedeten Vorlage zu erzwingen , weil er dann nicht mehr den ganzen Kom —
plex dieſes Geſetzes zu erzwingen braucht . ( Sehr richtig ! )

Was wäre aber gekommen , meine Herren , wenn die Verſicherungsordnung
gefallen und die Landkrankenkaſſen nicht Geſetz geworden wären ? Auf Grund
des beſtehenden Krankenkaſſengeſetzes haben die Einzelſtaaten das Recht , die
Krankenverſicherung für landwirtſchaftliche Arbeiter durch Partikulargeſetz ein —
zuführen . In den ſüddeutſchen Bundesſtaaten iſt es vielfältig geſchehen .
Glauben Sie , meine Herren , wenn der preußiſche Landtag die Kranken
verſicherung der ländlichen Arbeiter und Dienſtboten beſchloſſen hätte , hätten
die Konſervativen , Freikonſervativen und Nationalliberalen , die im preußiſchen
Landtag die überwältigende Mehrheit haben und die von Anfang an offen
und unzweideutig —ich achte ſolche Ehrlichkeit und Offenheit erklärt haben ,
ſie würden den Arbeitern in den Landkrankenkaſſen das Wahlrecht nicht geben ,
glauben Sie , dieſe Herren hätten die Form der Ortskrankenkaſſen für die Kranken —
verſicherung der Landarbeiter gewählt ? Meine Herren , da müßten ſie doch ganz
merkwürdige Politiker ſein. Sie hätten die Form der Gemeindekrankenverſicherung
gewählt , und was haben die Arbeiter in den Gemeindekrankenkaſſen zu ſagen ?
In den Gemeindekrankenkaſſen haben die Arbeiter nichts zu ſagen . Da gibt es
keinen Vorſtand und keinen Ausſchuß . Den Vorſtand aus Arbeitern und Arbeit —
gebern der Gemeindekrankenkaſſen bildet der Gemeindevorſtand , und der übt alle
Rechte der Verſicherten in den Gemeindekrankenkaſſen aus .

Das Recht aber , das die Verſicherten jetzt in der Landkrankenkaſſe bekommen ,
iſt mehr ; ſie wählen zwar ſelbſt nicht den Vorſtand , ſondern der Kreistag , aber
ſie bekommen zwei Drittel Arbeitervorſtandsmitglieder und haben das Recht , auf
Grund des Statuts Mehrleiſtungen zu beſchließen . Deshalb , meine ich, wären
immerhin die Landkrankenkaſſen noch beſſer als die Gemeindekrankenkaſſen , die un —
zweifelhaft eingeführt worden wären , wenn der preußiſche Landtag die Kranken —
verſicherung auf landwirtſchaftliche Arbeiter und Dienſtboten erſtreckt hätte . “
( Abg . Becker - Arnsberg , 185. Sitzung vom 27. Mai 1911 St . B. S. 7193 ) .

6. Befreiung von der Verſicherungspflicht tritt bei

landwirtſchaftlichen Arbeitern nur unter folgenden Voraus —

ſetzungen ein :
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Von der Verſicherungspflicht wird auf Antrag des Arbeitgebers befreit , wer

an dieſen bei Erkrankung Rechtsanſpruch auf eine Unterſtützung hat , die den

Leiſtungen der zuſtändigen Krankenkaſſe gleichwertig iſt .

Vorausſetzung iſt , daß
1. der Arbeitgeber die volle Unterſtützung aus eigenen Mitteln deckt,

2. ſeine Leiſtungsfähigkeit ſicher iſt ,
3. er den Antrag für ſeine ſämtlichen in der Landwirtſchaft Beſchäftigten

ſtellt , ſoweit ſie durch Vertrag zur regelmäßigen Arbeit für mindeſtens

zwei Wochen verpfichtet ſind
Die Befreiung gilt nur für die Dauer des Arbeitsvertrags . Sie erliſcht

vorher , wenn der Arbeitgebeber ſeine ſämtlichen Befreiten zur Kaſſe anmeldet ,

oder wenn das Verſicherungsamt von ſelbſt oder auf Antrag eines Befreiten feſt —

ſtellt , daß der Arbeitgeber nicht leiſtungsfähig iſt .

Da die Arbeiter hier in den Leiſtungen nicht geſchädigt werden

und nichts zu bezahlen haben , ſo ſtimmte das Zentrum zu, zumal

die Arbeiter hierdurch beſſer geſtellt werden .

7. Das Wahlrecht für Knappſchaftskaſſen iſt auf Antrag

des Zentrums in folgender Weiſe geregelt worden :

Die Vertreter der Verſicherten in der Generalverſammlung (Knappſchafts⸗
älteſte ) , in dem Vorſtand der knappſchaftlichen Krankenkaſſen , Knappſchaftsvereinen

und Knappſchaftskaſſen müſſen in geheimer Wahl gewählt werden . Die Wahl

nach den Grundſätzen der Verhältniswahl iſt zuläſſig
In die Generalverſammlung und den Vorſtand einer knappſchaftlichen

Krankenkaſſe können auch Knappſchaftsinvaliden gewählt werden , wenn ſie als

Mitglieder Beiträge zur Krankenkaſſe zahlen

Damit iſt das preußiſche Geſetz in zweifacher Weiſe geändert

d. h. verbeſſert worden : 1. Durch Zulaſſung der geheimen Wahl, ;

2. durch Wählbarkeit der Berginvaliden ; beides konnte das Zentrum

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe trotz lebhafter Bemühungen nie

erreichen . Dieſer bedeutſame Fortſchritt iſt ſehr zu begrüßen .

8. Maßſtab für Verteilung der landwirtſchaftlichen

Unfallaſten . Das Geſetz ſchreibt hierfür den Arbeiterbedarf vor .

Dieſe Beſtimmung wollte ein von den Sozialdemokraten unterſtützter

Antrag Dirkſen obligatoriſch machen und jede andere Regelung durch

die Satzung ausgeſchloſſen wiſſen . Der Reichstag lehnte dies ab

und nahm folgende Beſtimmungen an :

1. Die Satzung kann beſtimmen , daß der Arbeitsbedarf auf anderen

Grundlagen , z. B. nach der Fläche in Verbindung mit der Grund⸗

ſteuer oder nach der Kulturart , abgeſchätzt wird .

2. Die Satzung kann für die Aufbringung der Beiträge einen anderen

angemeſſenen Maßſtab beſtimmen , zum Beiſpiel
die Kulturart ,
die Fläche in Verbindung mit der Grundſteuer ,
den Reinertrag , den die Grundſtücke als ſolche , einſchließlich der

dazu gehörenden , denſelben Zwecken dienenden Gebäude und

des Zubehörs , nach ihrer bisherigen wirtſchaftlichen Beſtimmung

bei gemeinüblicher Bewirtſchaftung im Durchſchnitt nachhaltig

gewähren können ,
den Ertragswert , der ſich aus dem Fünfundzwanzigfachen dieſes

Reinertrages ergibt
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Dieſe größere Freiheit ſoll es den einzelnen Berufsgenoſſen —
ſchaften ermöglichen , die Angelegenheit nach den Verhältniſſen der

Gegend zu regeln . Wenn das Zentrum es ablehnte , durch das

Reichsverſicherungsamt Unfallverhütungsvorſchriften für die Landwirt⸗

ſchaft zu erlaſſen , ſo geſchah es aus der Befürchtung , daß ſolche Vor —

ſchriften den tatſächlichen Verhältniſſen nicht immer angepaßt er —

ſcheinen möchten .

9. Herabſetzung der Altersgrenze von 70 auf 65 Jahre
forderte ein Antrag der Sozialdemokraten und der Freiſinnigen ; der

von den Freiſinnigen geſtellte Antrag ( II . Seſſ . 1909/11 Druckſ .
Nr . 950 ) war um ſo überraſchender , als der Abg. Dr . Mugdan am

27 . Mai 1911 erklären mußte :
„ Es iſt richtig , daß die Fortſchrittliche Volkspartei in der erſten Leſung

der Kommiſſion — wohlgemerkt , in der Leſung — gegen die Herabſetzung der
Altersgrenze geſtimmt hat . “ ( 185 . Sitzung vom 27. Mai 1911 St . B. S. 7200 )

In der Kommiſſion hatte der Abg. Dr . Mugdan zur Be⸗—

gründung dieſer ablehnenden Haltung u. a. ausgeführt :
„ Der Wunſch , mit der Altersgrenze unter das 70. Lebensjahr herunterzugehen ,

ſei bei allen Parteien vorhanden . Der Ausführung des Wunſches ſtellten ſich
aber ſchwere Bedenken entgegen . Mit Wünſchen laſſe ſich leicht paradieren . Wenn
es nur auf Wünſche ankomme , wären die Antragſteller leicht zu überbieten .

Man brauche ja nur das 60. Lebensjahr vorzuſchlagen , und die Ueber —
trumpfung ſei da . Soweit dabei die Verſicherten ſelbſt in Frage kämen , biete die
Angelegenheit auch keinerlei Schwierigkeiten . Anders aber liege die Sache bezüglich
ides Reichszuſchuſſes . Alles das zuſammengenommen , was ſeitens der Kommiſſion
in den Geſetzentwurf hineingebracht worden , ſei doch wahrlich nicht gering und
bedeute für das Reich ein gewaltiges Mehr , das es in Zukunft zu dieſen ſozialen
Zwecken zu leiſten haben werde . “

Der Antrag wurde mit 160 gegen 145 Stimmen in der zweiten
Leſung und mit 169 gegen 118 Stimmen in der dritten Leſung ab —

gelehnt .
Der Antrag war bereits in der Kommiſſion abgelehnt worden ,

und zwar nicht deshalb , weil die übrigen bürgerlichen Parteien dem

Gedanken ſelbſt ablehnend gegenüberſtanden , ſondern weil die Re —

gierung entſchieden ſich weigerte , dieſer Forderung ihre Zuſtimmung
zu geben . Es iſt merkwürdig , daß gerade Nationalliberale durch den

Abgeordneten Dr . Streſemann den ſozialdemokratiſchen Antrag ver —

teidigten . Die nämlichen Nationalliberalen , die bei den Kompromiß —
verhandlungen wiederholt mit aller Schärfe betont hatten , daß ſie
den beſchloſſenen Mehrleiſtungen nur dann zuſtimmen könnten , wenn

nunmehr die Zentrumspartei auf jede weitere Forderung im Plenum
verzichte. Das Vorgehen des Abgeordneten Dr . Streſemann und

ſeiner Gruppe wird auch von dem anderen Teil der Nationalliberalen

ſcharf beurteilt und mit Recht als einen Treubruch gegen die anderen

Parteien bezeichnet . Bei der Abſtimmung in zweiter Leſung haben
16 nationalliberale Abgeordnete gegen und die anderen für den

ſozialdemokratiſchen Antrag geſtimmt , während die Zentrumspartei



153

geſchloſen an dem Kompromiß feſthielt . Auch in dritter Leſung hat ein

Teil der Nationalliberalen für den ſozialdemokratiſchen Antrag geſtimmt ;

dieſer wurde mit großer Mehrheit abgelehnt , ebenſo ein Antrag der

Fortſchrittlichen Volkspartei , die Herabſetzung der Altersgrenze vom

Jahre 1917 an eintreten zu laſſen . Angenommen wurde dagegen

nahezu einſtimmig ein Kompromißantrag , der die verbündeten

Regierungen auffordert , im Jahre 1915 dem Reichstag die Vorſchriften

über die Altersrente zu erneuter Beſchlußfaſſung vorzulegen .

Die Durchführung des Antrages hätte dem Reiche im Jahre

9 Mill . M. , den Verſicherungsanſtalten 20 Mill . M. gekoſtet .

Die Altersverſorgung für die Arbeiter iſt von jeher einer der

populärſten Gedanken der Arbeiterverſicherung geweſen . Die Herab —

ſetzung dieſer Altersgrenze iſt auch von den bürgerlichen Parteien

wiederholt verlangt worden . Man kann mit Recht fragen , warum ſie

jetzt nicht verwirklicht wird . Da iſt nun feſtzuſtellen , daß diejenigen ,

die ſich mit der Praxis der Invalidenverſicherung zu beſchäftigen
haben , längſt davon abgekommen ſind , die Herabſetzung der Alters⸗

grenze zu propagieren ; ſie haben vielmehr wiederholt betont , daß , wenn

für die Invalidenverſicherungsanſtalten größere Geldmittel aufgewandt

werden ſollten , ſie an anderen Stellen beſſer und wirkſamer zur

Linderung der Not und Armut verwandt werden könnten . Hierzu

gehört die Einrichtung der Witwen⸗ und Waiſenverſicherung , die

Durchführung des Heilverfahrens und die Gewährung von Kinder —

renten an die Invallden . Die Witwen - und Waiſenverſicherung wird

jetzt verwirklicht , aber die Renten , beſonders die Waiſenrenten , ſind

ungemein klein geblieben mit Rückſicht auf die großen Koſten . Ferner

ſind auf Antrag der Zentrumspartei die Kinderrenten eingeführt,
d. h. es erhalten diejenigen Invalidenrentner , welche unverſorgte

Kinder zu ernähren haben , entſprechend dieſer Kinderzahl einen Zu⸗

ſchuß zu ihrer Rente , der bis zur Hälfte der Rente ſich ſteigern kann ,

ſo daß alſo ein Rentenempfänger , der ſechs Kinder unter 15 Jahre

hat , wenn ſeine Rente 300 M. beträgt , in Wirklichkeit eine Rente

von 450 M. bekommt . Gerade dieſe Rentner ſind meiſtens in einer

ſehr ſchlimmen Lage .
Wenn man alſo für die Invalidenverſicherung noch eine größere

Summe Geldes aufwenden wollte , ſo hätte man hier einſetzen müſſen :

Erhöhung der Kinderrenten und vor allen Dingen auch Erhöhung der

Waiſenrenten . Dies war jedoch nicht zu erreichen mit Rückſicht auf

die Erhöhung der Beiträge , die dadurch erforderlich wurde . Die

Herabſetzung der Altersgrenze auf 65 Jahre würde eine Mehr⸗

belaſtung gebracht haben von 29 Mill . M . von denen 9 Mill . M.

das Reich und 20 Mill . M. die Verſicherungsträger hätten aufbringen

müſſen . Für die letzteren hätte das eine Erhöhung der Beiträge

( abgeſehen von der durch die Kinderrente und Witwen - und Waiſen⸗

verſicherung notwendigen Erhöhung ) von 10 Prozent bedeutet . Die
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Regierung hat dem wiederholt ein entſchiedenes Unannehmbar ent —

gegengeſetzt .
Die Statiſtik der Invalidenverſicherung beweiſt deutlich , daß der

Schwerpunkt viel mehr in der Invalidenfürſorge wie in der Alters —

fürſorge beruht , und ſie beweiſt ferner , daß dieſe Invalidenfürſorge
auch dringlicher und notwendiger iſt . Ferner zeigt die Statiſtik , daß
auf die Altersklaſſen von über 65 Jahren über ein Viertel der

neubewilligten Renten entfällt mit ebenfalls einem Viertel der Geld —

beträge .
Im Jahre 1909 betrug der Zugang der Invalidenrenten insgeſamt 116294

mit einem Jahresbetrage von 20,3 Millionen Mark . Von dieſen Invalidenrenten
entfallen 33 919 mit einem Koſtenbetrage von 5,8 Mill . M. auf Invaliden von
über 65 Lebensjahren . Wie ſehr der Anteil der Altersrente zugunſten der
Invalidenrente in ſeiner Geſamtheit ſich vermindert hat , beweiſen folgende Zahlen :
Im Jahre 1897 zählten die ſämtlichen Verſicherungsanſtalten 161670 laufende
Invalidenrenten und 203 955 Altersrenten . Im Jahre 1907 , alſo in einem Jahr —
zehnt , ſtieg die Summe der laufenden Invalidenrenten auf 814 575 , die Zahl der
Altersrenten ſant auf 125 602 . Der Zugang an Invalidenrenten betrug im
Jahre 1909 116 294 , während der Zugang an Altersrenten nur 11036 betrug .

Dieſe Ziffern beweiſen , daß die Konſtruktion unſeres Invaliden —

verſicherungsgeſetzes ſo geſtaltet iſt, daß auf die Dauer die Alters⸗
rente in den Hintergrund tritt und dafür die Invalidenrente , die

beſonders für die langjährig Verſicherten höher iſt wie die Alters —

rente , an Umfang und Bedeutung gewinnt . So ſympathiſch man
deshalb der Herabſetzung der Altersrente auf 65 Jahre gegenüber —
ſtehen mag , der Schwerpunkt des Verſicherungszweckes liegt in der
Invalidenrente .

Das Verhalten der Sozialdemokraten in dieſer Frage iſt der

paſſendſte Rahmen zu dem ganzen Agitationsantrag . Vom ſachlichen
Geſichtspunkte der Arbeiterintereſſen aus iſt die Sozialdemokratie
nämlich gegen dieſe Herabſetzung der Altersgrenze . Das wird ein —

wandfrei bewieſen durch die höchſte Inſtanz der ſozialdemo —
kratiſchen Partei ſelbſt . Dem ſozialdemokratiſchen Parteitag in

Jena , abgehalten vom 17 . bis 23 . September 1905 , lag folgender
Antrag 84 ( Protokoll S . 124 ) vor :

„ Die Reichstagsfraktion aufzufordern , im Reichstag energiſch die Herab —
etzung der Altersgrenze vom 70. auf das 65. Lebensjahr im Altersverſicherungs —
geſetz zu verlangen . “

Wer das jetzige Verhalten der ſozialdemokratiſchen Abgeordneten
im Reichstag und der Parteipreſſe ſieht, wird ſelbſwerſtändlich gar
nicht anders annehmen können , als daß der Parteitag geſchloſſen für
dieſen Antrag eingetreten wäre und ihn zum Beſchluß erhoben hätte .
Weit gefehlt ! Nach einer kurzen Begründung durch den Referenten
Förſter kam der Abg. Molkenbuhr , der anerkannte Spezialiſt in

ſozialpolitiſchen Fragen und jetzige Vorſitzende der ſozialdemokratiſchen
Reichstagsfraktion , und redete den Antrag in Grund und Boden .
Er führte aus :
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„ Der Antrag 84 enthält eine alte , ſehr populäre und in der Agitation leicht
anwendbare Forderung , die bei vielen Leuten großen Anklang findet . Aber ſieht
man die Forderung näher an, dann wird man zu der Ueberzeugung kommen ,
daß es keine unglücklichere Forderung beim Alters - und Invalidenverſicherungs
geſetz geben kann gerade als dieſe . Mit ihrer Verwirklichung würde den Induſtrie
arbeitern der denkbar ſchlechteſte Dienſt erwieſen werden . Iſt ein Arbeiter arbeits

unfähig , dann kann er Invalidenrente erhalten , und dieſe Rente wird er auch
perſönlich verbrauchen können . Iſt er aber noch arbeitsfähig und verdient er
gerade ſo viel wie jeder Arbeiter auf derſelben Stelle , ſo wird ihm , falls er dann
Rente erhält , dieſe Rente durch Kürzung des Arbeitslohnes vielfach wieder ab
gejagt . Darin gehen Reich und Bundesſtaaten voran . Die in den königlichen
Eiſenbahnwerkſtätten beſchäftigten Leute , welche Altersrente erhalten , kommen ge—
wöhnlich mit demſelben Tage , wo ihnen die Altersrente zugeſprochen wird , in eine
niedrigere Lohnklaſſe , und es iſt nicht ſelten , daß ihnen ein Mehr an Lohn ab —

gezogen wird , als ſie in Form von Renten erhalten . Die Forderung würde zur
Folge haben , daß ungefähr drei Landarbeiter Rente erhalten und
ein Induſtriearbeiter . Die Landarbeiter haben nun aber bekanntlich kein
Koalitionsrecht , die Bauern werden dem alten Mann leicht ſeinen Lohn kürzen ,
und würde die Erfüllung der Forderung auf eine Unterſtützung der Grundbeſitzer
hinauslaufen . Sobald die Altersgrenze herabgeſetzt wird , wird der Zuwachs an
Altersrentnern ſo groß ſein , daß die Beiträge erheblich erhöht werden müſſen ; die
Durchführung dieſer Forderung wäre alſo nichts anderes als eine Belaſtung
der In duſtriearbeiter zugunſten der Grundbeſitzer . Dies iſt auch
der Grund , weshalb die Sozialdemokraten dieſe Forderung nicht mehr erheben ,
ſie iſt zuletzt im Reichstage von dem bekannten Führer des Bundes der Landwirte
v. Ploetz erhoben worden , der ſich ſagte , daß dadurch die Grundbeſitzer eine er—
hebliche Erſparnis an Lohn haben würden . Ich ſehe alſo nicht ein, weshalb wir
mit einer ſolchen Forderung kommen ſollen . Wollen wir an dem Geſetz etwas
ändern , ſo haben wir dafür zu ſorgen , daß die Leute leichter in den Bezug der
Invalidenrente kommen können . “ ( Offizielles Parteitagsprotokoll S. 227 )

Auf Grund dieſer wuchtigen Beweisgründe wurde der Antrag 84

vom ſozialdemokratiſchen Parteitag abgelehnt . ( Protokoll S . 232 ) Zur
Beleuchtung des unehrlichen Doppelſpiels der Sozialdemokratie könnte

dies ohne jeden weiteren Kommentar genügen .
Der Einwand der Sozialdemokratie , daß ſie im Jahre 1909

auf dem Parteitag zu Leipzig wieder die Herabſetzung der Altersgrenze
auf das 65 . Jahr gefordert hätten , beſagt nicht viel , und er hebt
mindeſtens die im Jahre 1905 vorgebrachten Gründe gegen dieſe
Herabſetzung nicht auf ; man kann daraus höchſtens das eine ent —

nehmen , daß die Sozialdemokratie bald ſo und bald ſo auftreten kann

und ſich mit ihren eigenen Forderungen bekämpfen läßt .
Staatsſekretär Delbrück erkärte in der zweiten Leſung :
„ Das Ergebnis der Verhandlungen , die monatelang gedauert haben , und an

denen die verbündeten Regierungen beteiligt geweſen ſind , war , daß ich erklären
mußte : „ Wir ſind nicht in der Lage , ein Plus zu bewilligen ; aber wenn es ſich
lediglich um die eine Forderung handelt , nämlich um die Zuſatzrente an die In —
validen , die Kinder unter 15 Jahren haben , ſo werde ich verſuchen , bei den ver
bündeten Regierungen durchzuſetzen , daß die Bewilligung dieſer Poſition keinen
Widerſtand findet und keine Veranlaſſung ſein ſoll für das Scheitern des Geſetzes . “
In dieſer Zuſage , von der ich hoffe , daß die verbündeten Regierungen ſie einlöſen
werden , liegt ein erhebliches Zugeſtändnis über die urſprünglichen Forderungen
des Entwurfs hinaus , und es liegt hier ein Zugeſtändnis , das nach meiner
Kenntnis der Dinge und nach dem , was ich im Laufe meines Lebens von Arbeitern
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gehört habe , von dieſen außerordentlich hoch bewertet wird (ſehr richtig ! ) , ſo daß

ſie, wenn ſie die Wahl zwiſchen Herabſetzung der Grenze für die Altersrente auf

65 Jahre und zwiſchen dem Invalidenkindergeld hätten , unbedingt das letztere

wählen würden . ( Lebhafte Zuſtimmung rechts und in der Mitte )

Alſo die verbündeten Regierungen werden hoffentlich in dieſem Punkte Ihren

Wünſchen entgegenkommen . Aber dieſe Zuſoge iſt von mir im Laufe der

Kompromißverhandlungnn unter der ausdrücklichen Vorausſetzung gegeben , daß

nun im weiteren Verlauf der Verhandlungen nicht neue und ſo erhebliche Forde —

rungen an den Säckel des Reichs , an die Leiſtungen von Arbeitgeber und Arbeit⸗

nehmer geſtellt werden , wie das duich dieſen Antrag geſchehen würde . Nachdem

nun wider Erwarten dieſe Forderung wieder aufgetaucht iſt und dem Anſchein nach

eine wider Erwarten große Unterſtützung gefunden hat , bin ich noch einmal mit

mir zurate gegangen , habe ich mich mit den Bevollmächtigten zum Bundesrat ins

Benehmen geſetzt und ſoeben dem Herrn Reichskanzler Vortrag gehalten . Als das

Ergebnis dieſer Nückfragen und dieſes Vortrages hade ich zu erklären , daß die

verbündeten Regierungen einer Herabſetzung der Altersgrenze für den Bezug der

Altersrente auf das 65. Lebensjahr nicht zuſtimmen können , und daß durch

die Annahme dieſes Antrags die Reichsverſicherungsordnung für

die verbündeten Regierungen unannehmbar werden würde . “

( 179 . Sitzung vom 19. Mai 1911 St . B. S. 6920 )

Staatsſekretär Wermuth ſchloß ſich dem an und betonte ,

„ daß die Vermehrung der Ausgaben , wie ſie in dem hier beſprochenen An —

trage beabſichtigt wird , nicht vereinbar iſt mit dem Wirtſchaftsprogramm , welches

die verbündeten Regierungen im Verein mit allen Parteien des Reichstags für

unſere Finanzen aufgeſtellt haben . Unſere Verantwortung , namentlich für die

nächſten Jahre , iſt ſchon dadurch auf das alleräußerſte angeſpannt , daß wir in

den nächſten Jahren nicht den vollen Durchſchnitt der Belaſtung einſetzen werden ,

welche dem Reich aus der Hinterbliebenenverſicherung erwächſt , ſondern nur die —

jenigen geringeren Beträge , welche in den erſten Jahren tatſächlich gezahlt werden .

Wollten wir vollkommen den Kapitaldeckungsnotwendigkeiten nachgehen , ſo würden

wir die Differenz auch in den erſten Jahren zurückzuſtellen haben . Wenn wir das

nicht tun , ſo übernehmen wir ſchon damit eine ganz erhebliche Verantwortung .

Nicht mehr tragen aber — das kann ich mit aller Sicherheit ſagen — können die

Reichsfinanzen auch dieſes Mehr noch von 9 Mill . Mark im Jahre , welches neben

den 45 Millionen für die Verſicherungsträger dem Reich noch zuwachſen wird .

Man darf die Reichsfinanzfragen nicht ſo als Nebenſache behandeln , wie das hier

geſchehen iſt . In dieſem Falle ſind die Verpflichtungen des Reichs ganz gewiß

keine Bagatelle ; im Gegenteil übernimmt das Reich durch die Reichsverſicherungs —

ordnung eine überaus große Laſt . “ ( 179 . Sitzung vom 19. Mai 1911 St . B.

S. 6920 )

62

In der dritten Leſung wiederholte Staatsſekretär Delbrück :

„ Ich habe im Anſchluß an die im Namen der verbündeten Negierungen in

der zweiten Leſung zu den gleichlautenden bezw . ähnlichen Anträgen abgegebenen

Erklärungen zu erklären , daß die Anträge auf Nr . 1057 der Druckſachen ad 3,

ſowohl in der Formulierung zu a wie in der Formulierung zu b GSerabſetzung
der Altersgrenze ſofort oder im Jahre 1917 ) nach wie vor für die verbündeten

Regierungen unannehmbar ſind . So wenig wir uns damit einverſtanden erklären

können , daß heute eine Mehrbelaſtung des Reiches eintritt , ohne daß wir wiſſen ,

wie die Deckung beſchafft werden ſoll , ſo wenig können wir uns damit einverſtanden

erklären , daß im Jahre 1917 eine Mehrbelaſtung des Reichs eintritt , ohne daß

wir wiſſen , wie die Deckung beſchafft werden ſoll . Wenn aſlſo dieſe Anträge , ſei

es in der Faſſung zu a, ſei es in der Faſſung zu b, angenommen werden würden

ſo würde damit die Reichsverſicherungsordnung geſcheitert ſein . “

187 . Sitzung vom 30. Mai 1911 St . B. S. 7304 )
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10 . Erhöhung der Hinterbliebenenrente . Die Sozial⸗

demokraten ſtellten gerade auf dieſem Gebiete Anträge , welche unter

heutigen Verhältniſſen einfach unausführbar ſind ; es ſei nur die

Koſtenrechnung hierfür aufgemacht :
„ Die Gewährung der Witwenrente an jede , auch die erwerbsfähige Witwe

und die Erhöhung der Witwenrente auf ein Fünftel des jährlichen Arbeits⸗

verdienſtes würde nach der ſchon erwähnten Druckſache 818 für das Reich über

32 , für die Anſtalten über 226 , zuſammen über 259 Millionen erfordern .

Ferner würde der in der Druckſache 1009 Ziffer 6 und 7 beantragte Zwang zur

Einleitung des Heilverfahrens und die Erhöhung der Angehörigenunterſtützung

etwa 77 Millionen Mark koſten . Sodann kommt die Verdopplung des Reichs

zuſchuſſes ; hier würde einmal verdoppelt werden der Reichszuſchuß , wie er auf

Seite 574 der finanziellen Begründung angegeben iſt , mit 6,531 Mark auf den

Kopf , alſo bei 15 Millionen Verſicherten auf über 97 Millionen . Dazu kämen

infolge der erwähnten Anträge auf Heraufſetzung der Invaliditätsgrenze auf ½

weitere 75 Millionen und der Mehrzuſchuß für die nichtinvaliden Witwen mit an —

nähernd 33 Millionen , zuſammen über 206 Millionen . ( Hört ! hört ! rechts )

Endlich , meine Herren , die Verdopplung der Leiſtungen der Anſtalten . Von der

näheren Darlegung der Zahlen will ich abſehen und mich auf die Bemerkung

beſchränken , daß die Mehrleiſtungen mehr als 443 Millionen Mark aus

machen würden . “ ( Abg . Schickert 284 . Sitzung des Reichstags vom 26 . Mai

1911 St . B. S . 7149 )

Es ſoll gar nicht geleugnet werden , daß die Rente der Hinter⸗

bliebenen klein iſt , namentlich für Großſtädte , aber klein haben auch

die Invalidenrenten im Jahre 1891 angefangen und ein Rechts⸗

anſpruch auf eine kleine Rente iſt immer noch mehr wert als gar

keine Rente und nur Armenunterſtützung .

Ueber die wirkliche Höhe der Hinterbliebenenrente gibt folgende

Tabelle Auskunft :

Anzahl
Geſamtbetrag der Jahresrenten in Mark bei Hinter —

der zurück ] Witwen⸗
laſſung einer Witwe und von

gelegten
8 „ 8

en 2
Beitragsjahre EEEERR

nach dem Kindern
1. Iaxn . 1912

4 4 4 1% lt U L

1 3 4 5 6 * 6 8

Lohnklaſſe l : Grundbetrag der Invalidenrente

des verſtorbenen Ernährers gleich 60 4

0 68,40 102,60 129 , 155,40 182,40 208,80

5 70,80 10620 133,20 159,60 186 , 213 ,

10 72,60 109,20 136,20 162,60 189,60 216,60
20 77,40 116,40 143,40 170,40 198 , 225 ,

30 81,60 12²,. ,40 150 , 177,60 205,80 233,40

40 86,40 129,60 15780 185,40 213,60 241,80

50 90,60 136,20 164,40 192,60 221,40 249,60

„) Das durchſchnittliche Alter der im Jahre 1909 verſtorbenen Verſicherten ,

deren Hinterbliebenen Beiträge erſtattet ſind , berechnet ſich auf 48,4 Jahre . In
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Anzahl Eeſamtbetrag der Jahresrenten in Mark bei Hinter —
der zurück⸗ [ Witwen

laſſung einer Witwe und von

gelegten 3 85 5
Beitragsſahre ]

rente — — 8

nach dem Kindern
1an . 1912

N. N. N. A. l. .

1 3 4 5 6 5 8

Lohnklaſſe IIl : Grundbetrag der Invalidenrente
des verſtorbenen Ernährers gleich 70 .

0 71,40 107,40133,80 160,80 187,20214 , 20
5 75,60 113,40 141, — 168, . — 195 , 222, —

10 80,40 120,60 148,20 175,80 203,40230,40
20 89,40 134,40 162,60 190,80 29 220
30 98,40 147,60 176,40 205,80 234,60 263,40
40 107,40 161,40 190,80 220,80 250,20280,20
50 116,40 174,60 205,20 [ 235,800 266,40 296,40

Lohnklaſſe III : Grundetrag der Invalidenrente
des verſtorbenes Ernährers gleich 80 4

0 74. 40 111,60 138,60 165,60 192,60 219,60
5 80,40 120,60 148,20 175,80 203,40 230,40

10 86,40 129,60 157,80 185,40 213,60 241,80
20 98. 40 147,60 176,40 205,80 [ 234,60 263,40
30 110,40 165,60 195,60 225,60 255,60 285,60
40 122,40 183,60 214,80245,40 276,60 307,80
50 134,40 201,60 233,40 [ 465,80 297,60 329,40

Lohnklaſſe IV : Grundbetrag der Invalidenrente
des verſtorbenen Ernährers gleich 90 ¼

0 77,40 ] 116,40143,40 170,40 [ 198, . — 225, —
5 84,60 127,20 154,80 183, —210,60 238,80

10 92,40 138,60 167,40 195,60 [ 224,40 252,60
20 107,40 161,40 e20,20 280,20
30 122,0 183,60 214,80 245,40 276,60 307,80
40 137,40 206,40 238,20 270,60 303, — 335,40
50 152,40 228,60 262,20 295,80 329,40 362,40

Lohnklaſſe v : Grundbetrag der Invalidenrente
des verſtorbenen Ernährers gleich 100 4

0 80,40 ] 120,60148,20 [ 145,80203,40230,40
5 89,40 134,40 162,60 190,80 219, . — 247,20

10 98,40 147,60 176 . 40 205,80 234,60 263,40
20 116,40 174,60205,20 235,80 266,40 296,40
30 134,40 201,60233,40 265,80 [ 2097,60 329,40
40 152,40 228,60 [ 262,20 295,80 [ 329,40 [ 362,40
50 170,40 255,60290,40 325,80 360,60 395,40

dieſem Alter kommen auf einen Vater durchſchnittlich rund drei Kinder ,
ſo daß im Durchſchnitt die in Spalte 6 berechneten Jahresbezüge
als Geſamtbezüge der Hinterbliebenen in Betracht kommen würden .
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Um die Renten der Hinterbliebenen recht klein erſcheinen zu
laſſen , ſpricht man von ſozialdemokratiſcher Seite gar von einer

„ Beraubung der Witwen “ , indem man ihnen mehr nehme als

gebe , da die Erſtattung der Beiträge aufhören werde ; dieſe Erſtattung
der Beiträge mache 1912 ſicher 10 Millionen M. aus , alſo für die

Hinterbliebenen im Durchſchnitt 110 M. ; dies falle nun weg und
ſtatt deſſen erhalte die invalide Witwe nur 18 M. im Jahr , und ein
Kind nur 9 M. , d. h. nur einen halben Pfennig im Tag . ( Abg.
Molkenbuhr , 187 . Sitzung vom 30 . Mai 1911 . ) Demgegenüber
ſtellte der Regierungsvertreter feſt :

„ Und wenn der Herr Abgeordnete darauf hingewieſen hat , daß den Witwen
der Beitragserſtattungsanſpruch — ein einmaliger Betrag von 110 M. im Durch
ſchnitt entzogen würde , ſo ſteht dem gegenüber nicht , wie der Herr Abgeordnete
ausgeführt hat , eine Jahresrente von 18 M. , ſondern es ſteht dem gegenüber
für die Witwe in der unterſten Lohnklaſſe eine Rente von 68 M. — Bei den
110 M. iſt doch alles zuſammengerechnet ; alſo muß man bei dem, was man da —
gegen aufrechnet , auch alles zuſammennehmen . Alſo die Leiſtungen betragen für
die Uebergangszeit in der unterſten Lohnklaſſe für die Witwenrente allein jährlich
68 M. und für die folgenden Klaſſen 71, 74, 77 und 80 M. Für eine Waiſe
kommen hinzu 34, 35½ , 37, 38½ und 40 M. ; und für jede folgende Waiſe
26½ , 26¾ , 27, 27¼ und 27½ M. Alſo ſchon der Jahresbetrag der Rente für
die Witwe und eine Waiſe iſt , wenn man nicht gerade die unterſten Klaſſen zu—
grunde legt , höher , als der einmalige Anſpruch aus der Beitragserſtattung . Alſo
auch die Behauptung , daß durch den Fortfall der Beitragserſtattung den Witwen
und Waiſen ein Nachteil zugefügt iſt , iſt nicht begründet . “ ( 187 . Sitzung vom
30. Mai 1911 St . B. S. 7323 )

An dieſem Muſterbeiſpiel ſozialdemokratiſcher Agitationsrede ſoll
gezeigt werden , wie die Sozialdemokraten alles verdrehen und verkleinern .

11 . Eine Einſchränkung des Heilverfahrens glaubten
die Sozialdemokraten aus folgenden Beſtimmungen herausnehmen zu
können :

„ Die Verſicherungsanſtalt kann mit Genehmigung der Aufſichtsbehörde Mittel
aufwenden , um allgemeine Maßnahmen zur Verhütung des Eintritts vorzeitiger
Invalidität unter den Verſicherten oder zur Hebung der geſundheitlichen Verhält
niſſe der verſicherungspflichtigen Bevölkerung zu fördern oder durchzuführen . Die
Genehmigung kann auch für Pauſchbeträge erteilt werden .

Der Voranſchlag der Verſicherungsanſtalt muß mindeſtens zwei Wochen , bevor
ihn der Ausſchuß feſtſetzt , der Aufſichtsbehörde vorliegen . Sie beanſtandet ihn ,
wenn er gegen Geſetz oder Satzung verſtößt oder die Leiſtungsfähigkeit der Ver —
ſicherungsanſtalt zur Erfüllung der ihr obliegenden geſetzlichen Verpflichtungen ge—
fährdet . Berückſichtigt der Ausſchuß die Anſtände nicht , ſo muß der Vorſtands —
vorſitzende die Aufſichtsbehörde anrufen . (§S 8) . Er hat dies zu tun , wenn es die
Aufſichtsbehörde verlangt . Es entſcheidet der Beſchlußſenat . “

Abg: Dr . Hitze ſtellte als Sinn dieſer Beſchlüſſe feſt :
„ Die Verſicherungsanſtalten ſind mit der Löſung wohl zufrieden . Es kann

ganz zweckmäßig und gut ſein , daß ſie gegenüber dem Drängen der Ausſchüſſe auf
Heilbehandlung und Unterſtützung aller möglichen Zwecke eventuell einen Schutz
beim Reichsverſicherungsamt haben . Alſo eine Beanſtandung der Gewährung
des Heilverfahrens kann nur inſoweit ſtattfinden , als dadurch die Erfüllung der
geſetzlichen Zwecke der Invalidenanſtalten nicht in Frage geſtellt iſt , und die
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Sicherung dieſer letzteren Zwecke , der Rentenzahlung , iſt doch die Hauptſache . “

180. Sitzung vom 20. Mai 1911 St. B. S. 6963 )

„ Meine Herren , worum handelt es ſich ? In der Kommiſſion haben die

Sozialdemokraten geſagt , man ſolle die Ausgaben für das Heilverfahren unter

keinen Umſtänden auch nur im mindeſten begrenzen , man ſolle alle dieſe Gelder

ohne jegliche Grenze ausgeben laſſen . Das Heilverfahren ſei ſehr populär . Dem

letzteren ſtimme ich zu. Die Vertreter der verbündeten Regierungen haben uns

nun ausgerechnet , daß , wenn in verſchiedenen Verſicherungsanſtalten die Gelder

wie bisher ausgegeben werden , die Renten nicht mehr ſichergeſtellt ſeien . Ich habe

den Herren von der Sozialdemokratie geſagt : „ Wenn Sie nachweiſen können , daß

die Berechnungen der Vertreter der verbündeten Regierungen falſch ſind , werde

ich jeglichen Antrag , das Heilverfahren auch nur irgendwie zu beſchränken , mit

Ihnen entſchieden bekämpfen . Solange aber von Ihnen die Berechnungen der

verbündeten Regierungen nicht ac absurdum geführt werden können , halte ich es

für eine Pflicht des Parlamentariers , dafür zu ſorgen , daß die durch das Geſetz

gewährleiſteten Renten bezahlt werden können . “ ( Abg . Becker ( Arnsberg )

187 . Sitzung vom 30. Mai 1911 St . B. S. 7311 )

Bei allem Entgegenkommen an das Heilverfahren darf man doch

feſtſtellen , daß hier oft viel Geld in wenig zweckmäßiger Weiſe an⸗

gelegt wird und daß der Bezug der Renten unter allen Umſtänden

auch in der Zukunft geſichert ſein muß .

12 . Angebliche Verſchlechterung bei Feſtſtellung der

Unfallrenten will die Sozialdemokratie entdeckt haben . Wenn das

Verfahren auch kein ideales iſt , bringt es doch erhebliche Vorteile , die

der Abg . Dr . Fleiſcher darlegte :
„ Welches war denn bislang der wunde Punkt des Verfahrens für die Ver⸗

ſicherten ? Das war die Aerztefrage , und hier hat doch die Reichsverſicherungs —

ordnung ganz enorme Fortſchritte erzielt . Zunächſt iſt feſtzuſtellen , daß in Zukunft

kein Arzt , der in einem Vertragsverhältnis zu einer Berufsgenoſſenſchaft ſteht oder

auch nur als regelmäßiger Gutachter von einer Berufsgenoſſenſchaft verwendet

wird , Vertrauensarzt des Verſicherungsamts oder des Schiedsgerichts oder des

Reichsverſicherungsamts ſein darf . Mit dieſer einzigen Beſtimmung iſt den Ver —

letzten eine Wohltat erwieſen worden , die , wenn ſie erſt den Nutzen dieſer Be

ſtimmung an ihrem eigenen Leibe erfahren werden , gar nicht hoch genug von

dieſen angeſchlagen werden dürften . Die heutige Praxis , unter der die Verletzten

litten , führte immer und immer wieder zu der einen Klage : der Arzt , der vom

hiedsgericht gehört wird , iſt derjenige , den gleichzeitig die Berufsgenoſſenſchaft

als Gutachter hat . Die Dinge lagen ſo, daß nicht einmal Aerzte unter gewiſſen

Umſtänden wagten , ein Gutachten abzugeben , um die Praxis bei den Berufs —

genoſſenſchaften nicht einzubüßen . ( Sehr richtig ! in der Mitte und bei der Wirt⸗

ſchaftlichen Vereinigung ) Das war ein Zuſtand , der geradezu unerträglich für die

Verſicherten geworden war . Daß die Reichsverſicherungsordnung mit dieſem Zu⸗

ſtande aufgeräumt hat , iſt ein Fortſchritt , der gar nicht hoch genug angeſchlagen

werden kann . “ (181. Sitzung vom 22. Mai 1911 St . B. S. 6990 )

52 . Ueber die wirtſchaftliche Lage im allgemeinen

unſerer Wirtſchaftspolitik und Sozialpolitik verbreitete ſich der Ab⸗

geordnete Dr . Pieper zu Beginn der Etatsdebatten über das Reichs⸗

amt des Innern :

„Eine ganze Reihe von Induſtrien hat günſtige Erfolge aufzuweiſen , ſo die

ektrizitäts und chemiſche Induſtrie ; die Montaninduſtrie weiſt wiederum Rekord —

rn auf . Andererſeits haben einige Gewerbe nicht ſo günſtig abgeſchloſſen . Die

Folgen der vorjährigen Bauarbeiterausſperrung ſind noch nicht überwunden ; die
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bloß hatte ihre Abwehr ſchwere Beläſtigungen der betroffenen Viehzüchter

im Gefolge , es wird gleichzeitig die Zufuhr des Viehs zum Markte ſchwer be

hindert und der Preis des Viehes dadurch in die Höhe getrieben .

Gäztti hat ſich im vergangenen Jahre au ch unſer Außenhandel ent

wickelt . Der Rückſchlag ,der im Jahre 1908 infolge der amerikaniſchen Kriſe ein —

trat , iſt bereits überwunden . Für 1910 weiſt der „Reichsanzeiger “ nach , daß der

deutſche Außenhandel ohne Edelmetalle in der Einfuhr 8609 Mill . M. , in der

Ausfuhr 7467 Mill . M. betrug . Gegen 1909 hat ſich der Geſamtwert unſeres

Handels um etwas mehr als 900 Mill . M. gehoben Dabei iſt der Wert der

Einfuhr der landwirtſchaftl ＋˖ Produkte im Jahre 1910 geringer geweſen als in

den früheren Jahren . Die Ausfuhr allein iſt um 777 Millionen geweſen . Gegen

1908 beträgt dDie Zun 3 des geſamten Wertes unſeres deutſchen Außenhandels

mehr als zwei Milliarden , und zwar 913 Millionen in der Einfuhr und

1155 Millionen in der Ausfuhr . Dieſe Ergebniſſe müſſen um ſo höher eingeſchätzt

werden , als wir beobachten , daß eine ganze Reihe von Ländern ſich bemüht , durch

Errichtung von Erziehungsſchutzz öllen ihre eigene Induſtrie zu en twickeln und ſich

von der 1 fremder Indiſtrieprodutte in wachſendem unabhängig zu

machen . Dabei iſt noch eine andere Erſcheinung zu beachten . Die Anteilnahme

Deulſchiand⸗ am geſamten Außenhandel
dder Welt iſt nicht nur abſolut im Steigen

begriffen , ſondern auch relat er Anteil Deutſchlands betrug im Jahre 1901

11,3 J½%, 1907 aber 12/7 0 gef ſamten Außenhandels der ganzen Welt . Bei

Großbritannien iſt dagegen d* Anteil geſunken .

Geſunken iſt auch in den letzten Jahren die Zahl der deutſchen Aus —⸗

wanderer . In den Jahren 1907 , 1908 und 1909 betrug z. B. die Zahl der

Auswanderer nach den Vereinigten Staaten in Oeſterreich - Ungarn 338 500 ,

168 500, 170 200 , in denſelben drei Jahren in Italien 285 700 , 128 500 , 183 200 ,

in Großbritannien 110 000 , 91 000 , 70 000 , dagegen in Deutſchland 30 000 ,

18 000 und 20 000 . Die geſamte deutſche Auswanderung betrug in denſelben

Jahren 1907 , 1908 und 1909 31 360 , 19 900 , 25 000 . Wenn unſere Aus —

wanderung ſo zurückgegangen iſt , wenn gleichzeitig unſere Bevölkerung jährlich um

900 000 ſtieg und wir dazu jährlich mehrere Hunderttauſende fremder Arbeiter

beſchäftigten , laſſen dieſe Zahlen den Schluß zu, daß die wirtſchaftlichen Verhält —

niſſe unſeres Vaterlandes , verglichen mit denen anderer Länder , durchaus günſtige

ſind . Länder , die reicher ſind als wir und dabei keinen Agrarſchutzzoll haben ,

weiſen eine größere Auswanderung auf . Insbeſondere beſteht unter den Arbeitern

11

die
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Deutſchlands keine Neigung , nach jenen Ländern auszuwandern . “ ( 145 . Sitzung
vom 11. März 1911 St . B. S. 5338 )

53 . Eine Sentralſtelle zur Förderung der Tarif —
verträge wünſcht folgender Antrag des Zentrums :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , im Reichsamt des

Innern eine Zentralſtelle zur Förderung der Tarifverträge
zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern zu errichten . “ (II . Seſſ .
1909/11 Druckſ . Nr . 790 )

Abg. Dr . Pieper wies auf die ſeit Jahren erfolgten Bemühungen
des Zentrums hin , eine ſolche Stelle zu errichten ; aber bisher habe
man nur ſchöne Worte gehört und ein gelegentliches Eingreifen des

Reichsamt des Innern ; aber man müſſe an eine ſyſtematiſche Be —

arbeitung dieſer bedeutſamen Frage gehen und zwar durch Schaffung
eines Reichstarifamtes .

„ Dieſem Reichstarifvertragsamt weiſen meine politiſchen Freunde eine
doppelte Aufgabe zu: erſtens praktiſche Förderung des Tarifweſens ,
zweitens Vorbereitung einer Reform des Tarifrechts . Ich beſchränke mich auf
eine kurze Skizzierung der Einzelheiten dieſer beiden Aufgaben .

Die praktiſche Förderung des Tarifweſens denken wir uns ſo : das
Reichstarifvertragsamt wird zunächſt die Tarifverträge ſammeln und veröffent
lichen . Bisher ſchon hat die dem Reichsamt des Innern unterſtehende Abteilung
für Arbeiterſtatiſtik im Statiſtiſchen Amte des Deutſchen Reichs ſich dieſer Aufgabe
unterzogen . Wichtiger aber iſt , daß jene Zentralſtelle den Arbeitsmarkt von hoher
Warte aus ſtändig überwacht . Sobald irgendwo größere Kämpfe um Tarif
verträge zu nahen ſcheinen , wird es überlegen , wie es vorbeugen und vermitteln
kann . Es wird mit dem ganzen Schwergewicht der Autorität , welche die amtliche
Stelle und ſein bewährtes Geſchick ihm verleihen , auf den in Frage ſtehenden
Abſchluß oder die Erneuerung des Tarifvertrags hinwirken . Ueberdies wird es
ſich auch bereit zeigen , mit Rat und Tat bei der Abfaſſung des Tarifvertrags
mitzuwirken . Insbeſondere wird ſein Bemühen dahin gehen , einen Unparteiiſchen
zu ſtellen ; ob das ein Beamter dieſer Zentralſtelle im Reichsamt des Innern iſt
oder ſonſt ein Beamter , z. B. ein Gewerbeinſpektor oder ein Gewerbegerichts —
vorſitzender oder ein Privatmann , iſt im Einzelfalle nach Lage der Verhältniſſe
zu entſcheiden . Was aber von ausſchlaggebender Wichtigkeit erſcheint , iſt dies :
daß eine amtliche Stelle autoritativ befugt und verpflichtet iſt , dafür zu ſorgen ,
daß bei jedem eintretenden Bedürfnis helfend eingegriffen wird . Darunter , daß
es daran fehlte , hat bisher die Ausbreitung der Tarifverträge oft ſchwer gelitten .
Zuletzt wird auch dieſe Zentralſtelle dort helfend eingreifen müſſen , wo es für
Nebendinge zu ſorgen gilt , wie Bereitſtellung von Beratungsräumen , Schreib —
kräften ; ſie wird wohl auch einen kleinen Fonds zur Verfügung haben müſſen .
aus dem die notwendigen Auslagen der Unparteiiſchen für Reiſen bezahlt werden
können . Solche und ähnliche kleine Bedürfniſſe , die gelegentlich der Kämpfe im
Baugewerbe und beim Abſchluß des Tarifvertrages im Malergewerbe ſich geltend
machten , werden immer wieder auftreten und Berückſichtigung erfordern .

Die Vorbereitung einer Reform des Tarifrechts , die ſchon
ſchwieriger iſt , wäre von derſelben Zentralſtelle in die Hand zu nehmen , weil ſie
bei der ſtändigen Ueberwachung der Entwicklung des Tarifweſens und bei der
Förderung desſelben am erſten auf die Lücken ſtoßen wird , die das heutige Recht
aufweiſt , und auch am erſten ſich ein Urteil über Reformvorſchläge bilden kann ,
ſo recht aus der Praxis heraus . Wenn erſt einmal ein Beamter im Reichsamt
des Innern mit ſolchen Aufgaben beauftragt iſt , wird ſich die Zentralſtelle bald
weiter entwickeln ; die Intereſſenten werden von allen Seiten ſich an ihn vertrauens —
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und Strickmaſchinen grroßenteils 20 Prozent , bei elektriſchen Maſchinen
bis zu 20 —. — ent und mehr , bei Akkumulatoren 40 Prozent , bei

Blei und Far bſtiften 30Prozent , bei Barometern , Thermometern und

Waſſermeſſern 50 Prozent , bei Akkordeons 50 Prozent, bei Phono

graphen Prozent , bei Metalluhren 47 Prozent und bei Spi ꝛelzzeug9

10 Prozent des neuen autonomen ſch wediſchen Tarifs .

Bei 200 Poſitionen des ſchwediſchen Tarifs iſt — Bindung

erreicht worden . Der Ausfuhrwert der durch Ermäßigungen und

Bindungen feſtgelegten Poſitionen beträgt 69 Prozent 80 Geſamt⸗

ausfuhr ( 1909 : 1075 Mill . M. ) ; der alte Vertrag band nur

55 Proz ent unſerer Ausfuhr . Für dieſe Zugeſtändniſſe mußte das

Reich an Schweden leiſten : Gewährung unſerer Meiſtbegünſtigung ;
Zollfreiheit für Preiſelbeeren , Zollfreiheit für Pflaſterſteine , Zoll —

ermäßigung für Tiſchlerwaren . Die letzten Entgegenkommen wurden

von den Abg . Speck und Wallenborn ſehr bedauert . In der

Kommiſſion ſind denn auch dieſe Fragen eingehend behandelt worden

und man verſtändigte ſich auf ſolgende Reſolution :

a) Den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , bei den veerbündeten Regi erungen
dahin zu wirken , daß die Gebühren für Beeren Leſeſ cheine in den

fiskaliſchen Forſten, ſoweit ſolche beſtehen , be ſeitigt oder weſentlich

ermäßigt werden ,
b) die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dahin zu wirken , daß die

Eiſenbahnausnahmetarife in den einzelnen Bundesſtaaten weiter

zugunſten der Hartſteinin duſtrie mit möglichſter Beſchleunigung
ausgebaut und ſoweit eine Uebereinſtimmung in dieſer Hinſicht unter
den Bundesſtaaten nicht beſteht , eine ſolche herbeigeführt wird . Dabei

iſt insbeſondere auf die Tarife nach den Umſchlagshäfen an den Waſſer —

ſtraßen Rückſicht zu nehmen . (II . Seſſ . 1909/11 Druckſ . Nr . 1075 )

Eiſenbahnminiſter von Breitenbach erklärte hierzu :

„Ich bin aber bereit , auf Grund der vielfältigen Anregungen , die in den

Kommiſſions sverhandlungen und auch in dieſem Hohen Hauſe gegeben worden ſind ,
alsbald in eine erneute Prüfung aller dieſer Anträge und Anregungen ein

zutreten , und zwar für alle Produktionsgebiete innerhalb des geſamten mir unter

ſtehenden Reſſorts , gleichviel , ob im Weſten oder im Oſten oder in der Mitte ,

gleichviel , ob rechts oder links des Rheins . Ich werde dieſe Prüfung eintreten

laſſen unter Fühlungnahme mit den beteiligten deutſchen Staatseiſenbahnen , und

ich werde ſie meinerſeits mit größtem Wohlwollen und Entgegenkommen behandeln .
( Bravo ! rechts )

Ich möchte aber bei dieſer Gelegenheit den Wunſch und die Hoffnung aus —
ſprechen , daß es gelingen möge , in der Zwiſchenzeit dieſe erheblichen Gegenſätze in
der Induſtrie ſelbſt auszugleichen ( ſehr richtig ! ) , weil erſt dann auf einen nennens —

ten Erfolg gerechnet werden kann . “ ( 188 . Sitzung vom 31 . Mai 1911 St . B

7343 )

Auch das Handelsabkommen mit Japan wurde nach kurzer
Debatte angenommen . ( II . Seſſ . 1909/11 Druckſ . Nr . 1047 und 1076 )

55 . Die Ueberſchwemmung des deutſchen Geldmarkts

mit Res Wertpapieren war der Gegenſtand folgender
konſervativen Interpellation :
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ausländiſche Werte naturgemäß indirekt auch die Aufnahmefähigkeit ſpeziell
für die

Reichs⸗ und Staatsanleihen beſchränken muß . “ Sitzung vom 11. Februa

1911 St . B. S. 4555 )

Eine Aenderung des Börſengeſetzes hielt er aber nicht für ge —

boten , da die dligemenne Aufſichtsbefucgnis ausreiche , um regulierend

einzugreifen. Abg . Speck konnte letzterem niicht zuſtis nmen , zumal

derzeit das Beſchwerdeverfahren gegen En tſcheidungen der Zulaſſungs —

ſtelle nicht geregelt ſei ; eine Zentralzulaſſungsſtelle hielt auch er für

notwendig . — Im Anſchluß d daran brachte das Zentrum am 16 . März

folgenden Antrag ein :

Rovelle zum Börſengeſetz ( 5 36 )

gegen die Entſcheidungen der Zul

kanzler Recchsſchat tzamt ) als Berr

wird . “ (LUI. Seſſ . 1909/11 Druckſ .

„die verbündeten 5 gierungen zu 2 . er .

Dieſe Reſolution iſt noch nicht erledigt .
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Induſtrie und des Handels . ( Sehr richtig! in der Mitte ) Sie würde aus allen

Zweigen und Branchen ſowie von den LOrganiſationen , die in Betracht kommen ,

fortwährend Anregungen aller Art erhalten , dieſe verarbeiten und weiter geben

können . Als techniſche Verſuchsanſtalt würde ſie bis zu einem gewiſſen Grade

bahnbrechend wirken . ( 149 . Sitzung vom 10. März 1911 St . B. S. 5524

Dann wies er auf die Bedeutung der kolonialen Baumwoll⸗

kultur hin .
Die deutſche Baumwollinduſtrie , die drittgrößte der Welt , hat 1909 und

1910 rund je 650 bis 700 Millionen für Rohbaumwolle an das Ausland zahlen

müſſen . Trotz der ſehr emipfindlichen “Produktionse nkungen hat dieſe Jahres —

ausgabe um rund 150 bis 200 Mil nonen Mark inden letzten zwei Jahren ge—

ſteigert werden müſſen (hört ! hört ! ) , und zwar infolge der um mehr als fünfzig

Prozent geſtiegenen Preiſe. ( Hört ! hört ! ) Der Preis für ein Kilo Rohbaum⸗

wolle , der 1899 65 Pfennig betrug , belief ſich im Durchjchnitt der letzten zehn

Jahre auf 104 Pfennig und erſtieg in den Jahren 1909 und 1910 auf durch⸗

ſchnittlich 157 Pfennig . “

Und ſchloß mit dem

„Ich möchte nur ne

ſolidarität , w e in zwiſchen Induſtriellen
der Mitte ) Ich freue mich, zu der

ſchaft beſteht g! in
Abgeordneter , ſondern auch als en

weiß die Ueberzeugung von vielen Tauiſen
57

derjenigen etwa 44 000

Textilarbeiter Deutſchlands

ge: wir ſind n durchdrungen , daß

Intereſſen zwiſchen Arbeitg
Hüto), die

Or

0
er von einem

f werden
bedar

0
Schiff —

fahrtsabgaben wurde
1910 vor⸗

genommen ; die Vorlage r

B. Die Tätigkeit zugunſten der Landwirtſchaft .

57. Der Nampf gegen die landwi rtſchaftlichen Schutz⸗

zölle wurde von den Sozialdemokraten ſofort bei Zuſammentritt ddes

Reichstages am 22 . November 1910 durch folge ende Interpellation

au

ElC

ifgenommen :
„ Was gedenkt der He rr Reichskanzler zu tun , um der die

Boitsgefundheit ſchw
er gefährdenden Lebensmittelteuerung zu

begegnen ? (II. Seſſ . 1909/11 Druckſ . Nr . 538 )
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